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Wir über uns

Die Rechtsanwaltskammer

Die Rechtsanwaltskammer Koblenz ist

eine Körperschaft des Öffentlichen

Rechts. Sie wurde am 6. Februar 1947

gegründet. Damals beauftragte der Jus-

tizminister der Landesregierung Rhein-

land-Pfalz mit Genehmigung der Mili-

tärregierung Rechtsanwalt Dr. Weber II

in Koblenz eine Geschäftsordnung auf-

zustellen und den Vorstand wählen zu

lassen. Bis heute ist die Geschäftsstelle

der Rechtsanwaltskammer Koblenz am

Sitz des Oberlandesgerichts in Koblenz. 

Die Mitgliederzahl beläuft sich derzeit

auf 2777 Mitglieder. Bundesweit steht

die Rechtsanwaltskammer Koblenz ihrer

Größe nach an 14. Stelle von insgesamt

28 Rechtsanwaltskammern. Die Rechts-

anwaltskammer Koblenz ist zuständig

für die Landgerichtsbezirke Bad Kreuz-

nach, Koblenz, Mainz und Trier.

Die Rechtsanwaltskammer wird von

einem ehrenamtlich tätigen Vorstand

geführt, der aus 14 Mitgliedern besteht. 

Wer Vorstandsmitglied werden will,

muss mindestens 35 Jahre alt sein und

mindestens fünf Jahre den Beruf als

Rechtsanwalt ausgeübt haben. Werden

diese Voraussetzungen erfüllt, so kann

man sich jeweils für vier Jahre wählen

lassen. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Gewählt wird anlässlich der jährlich

stattfindenden Kammerversammlung, zu

der alle Rechtsanwälte aus dem Bezirk

der Rechtsanwaltskammer eingeladen

werden. 

Aus seiner Mitte wählt der Vorstand ein

Präsidium, das die Geschäfte des Vor-

standes erledigt, die ihm durch die

BRAO oder durch den Vorstand übertra-

gen werden. Mitglieder des Präsidiums

sind der Präsident, der Vizepräsident der

Schatzmeister sowie der Schriftführer. 

Aufgaben und Rechte der

Rechtsanwaltskammer...

ergeben sich aus § 73 der

Bundesrechtsanwaltsordnung: 

• Mitwirkung bei bundes- und landesge-

setzlichen Gesetzesvorhaben

• Vorschlagsrecht für die Ernennung von

Rechtsanwälten zu Mitgliedern des 

Anwaltsgerichts und des Anwaltge-

richtshofes
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• Erstellung von Gutachten für Landes-

justizverwaltungen, Gerichte oder Ver-

waltungsbehörden des Landes

• Vorschlagsrecht für die Berufung an-

waltlicher Mitglieder in juristische 

Prüfungsausschüsse

• Mitwirkung bei der Ausbildung der 

Referendare

• Ausbildung der Rechtsanwaltsfachan-

gestellten 

Der Kammer obliegt die 

• Beratung

• Belehrung

• Aufsicht

über die Kammermitglieder. 

Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass die

Rechtsanwälte ihre Berufspflichten ein-

halten. Diese Pflichten ergeben sich zum

einen aus der Bundesrechtsanwaltsord-

nung und zum anderen aus der satzungs-

rechtlichen Berufsordnung, die sich die

Rechtsanwaltschaft selbst auferlegt hat.

Diese Berufspflichten sind beispielsweise:

• die Einhaltung der Verschwiegenheits-

pflicht

• das Verbot der Wahrnehmung sich 

widerstreitender Interessen

• das Gebot zur sorgfältigen Fremdgeld-

behandlung

• das Gebot zur Information und Beant-

wortung von Mandantenanfragen

• das Gebot der sachlichen Werbung

• die Pflicht zum Hinweis auf die Mög-

lichkeiten von Beratungs- und Prozess-

kostenhilfe

Falls Rechtsanwälte gegen diese Pflich-

ten verstoßen, erteilt Ihnen die Rechts-

anwaltskammer eine Belehrung oder in

schwerwiegenden Fällen eine Rüge. 

Die Rechtsanwaltskammer versteht sich

aber auch als Dienstleister für ihre Mit-

glieder und steht – über die Wahrneh-

mung ihrer gesetzlichen Aufgaben hin-

aus – auch mit kollegialem Rat und

Hilfe zur Seite.  

• So können Sie zum Beispiel die Kam-

mer bei Streitigkeiten mit anderen 

Anwälten oder Mandanten beauftra-

gen, zu vermitteln. 

• Wollen Sie Fachanwalt werden für 

Arbeits-, Familien-, Insolvenz-, 

Steuer-, Sozial-, Straf- oder Verwal-

tungsrecht, so entscheidet die Kammer

über die Verleihung der Fachanwalts-

bezeichnung. 

• Bei Weiterbildungsfragen oder Fort-

bildungsveranstaltungen steht Ihnen 

die Kammer mit Rat und Tat zur Seite.

• Benötigen Sie Informationen zum an-

waltlichen Berufsrecht, so hilft Ihre 

Kammer weiter. Und nicht nur das: Bei

Missständen nimmt sich die Kammer 

gern der berufspolitischen Belange an. 
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Rücknahme der Zulassung

Seit Anfang 1999 führt die Rechtsan-

waltskammer die Zulassungsverfahren

zur Rechtsanwaltschaft durch und ist

auch für die Rücknahme der Zulassung

zuständig. 

Die Rücknahme- und Widerrufsgründe

der Zulassung zum Rechtsanwalt sind in

§ 14 BRAO geregelt. 

Nach § 14 Abs. 1 BRAO ist die Zulas-

sung zur Rechtsanwaltschaft zurückzu-

nehmen, wenn Tatsachen nachträglich

bekannt werden, bei deren Kenntnis die

Zulassung hätte versagt werden müssen.

Diese wären: 

• Wenn der Anwalt die freiheitliche de-

mokratische Grundordnung in strafba-

rer Weise bekämpft. 

• Wenn der Anwalt infolge eines körper-

lichen Gebrechens, wegen Schwäche 

seiner geistigen Kräfte oder wegen 

einer Sucht nicht nur vorübergehend 

unfähig ist, den Beruf eines Rechtsan-

walts ordnungsgemäß auszuüben.

• Wenn der Anwalt sich im Vermögens-

verfall befindet. 

• Wenn der Anwalt eine Tätigkeit aus-

übt, die mit dem Beruf des Rechtsan-

walts, insbesondere seiner Stellung als 

unabhängiges Organ der Rechtspflege 

nicht vereinbar ist oder das Vertrauen 

in seine Unabhängigkeit gefährden 

kann. 

Der häufigste Grund für den Widerruf

der Anwaltszulassung ist der freiwillige

Verzicht des Kammermitgliedes auf die

Rechte der Zulassung. 

In Fällen der Nichtunterhaltung der

vorgeschriebenen Berufshaftpflichtver-

sicherung und bei Anhaltspunkten für

einen Vermögensverfall in der Person

des Rechtsanwaltes hat die Kammer von

Amts wegen ein Widerrufsverfahren ein-

zuleiten, das nach allgemeinen verwal-

tungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen

abläuft. 

Bestehen keine der oben genannten

Gründe, kann der Anwalt diesem

Berufsstand bis zu seinem Tode angehö-

ren. Ein Höchstalter für die Aufgabe des

Berufes besteht nicht. 
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Rechtsanwalts-
versorgungswerke

Mit den Rechtsanwaltsversorgungswer-

ken wird die Alters-, Invaliditäts- und

Hinterbliebenenversorgung sicherge-

stellt. Die Versorgungswerke sind eigene

Einrichtungen der Anwaltschaft, die

diese in eigener Verantwortung und

ohne Zuschüsse von Staat oder Dritten

selbst verwaltet. 

Um den Versorgungsauftrag zu erfüllen,

ist jeder zugelassene Anwalt kraft Ge-

setzes Mitglied beim Rechtsanwaltsver-

sorgungswerk. Darüber hinaus ist diese

Pflichtmitgliedschaft unabdingbare 

Voraussetzung für die Befreiung der im

Angestelltenverhältnis tätigen Rechtsan-

wälte bei der Bundesversicherungsan-

stalt für Angestellte (BfA). Die Mit-

gliedschaft im Versorgungswerk endet

mit Ende der Kammerzulassung. Sie

kann aber als freiwillige Mitgliedschaft

fortgeführt werden. 

Befreiungsantrag bei der BfA

Als angestellter Rechtsanwalt sollten 

Sie sich sofort bei Antritt einer Arbeits-

stelle von der Versicherungspflicht in

der BfA befreien lassen, sonst finden Sie

sich als Pflichtmitglied beider Systeme

(Versorgungswerk und BfA) wieder. 

Nachversicherungsbeiträge für

Referendare

Für Referendare im Beamtenverhältnis

ergeben sich besondere finanzielle Vor-

teile. Denn hier gilt: Scheiden Beamte

aus dem Beamtenverhältnis aus, so ist

der Dienstherr für den Fall, dass der aus-

geschiedene Beamte in ein abhängiges

Beschäftigungsverhältnis übertritt, ver-

pflichtet, den für die Altersversorgung

vorgesehenen Betrag für die Zeit der Be-

schäftigung als Beamter nachzuzahlen.

Das führt bei jedem Referendar zu einem

nicht unerheblichen Nachversicherungs-

beitrag. Dieser kann auf das Versor-

gungswerk – bei fristgerechtem Antrag

an den Dienstherrn – übertragen werden.

Zahlung von Beiträgen

Die Beiträge zum Versorgungswerk wer-

den einkommensabhängig ermittelt. Die

einzelnen Satzungen der Versorgungs-

werke sehen entweder streng einkom-

mensabhängige Beiträge, die am Anfang

der Selbstständigkeit auch zu einer Bei-

tragsfreiheit führen können, vor oder

aber einen Mindestbeitrag um wenig-

stens eine minimale Versorgung des

Mitgliedes sicherzustellen. Wer es sich

leisten kann, kann auf Antrag zusätzli-

che Beiträge bis höchstens 13/10 des

sich aus der Beitragsbemessungsgrenze

der BfA ergebenden Regelpflichtbeitra-

ges zahlen. 

Die Anwartschaften der Leistungen rich-

ten sich nach den Beitragszeiten und der
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Höhe der gezahlten Beiträge. Dies gilt

jedoch nicht für die Berufsunfähigkeits-

rente. Hier wird das auch schon in jun-

gen Jahren berufsunfähig gewordene

Mitglied so gestellt, als hätte es den bis-

herigen Beitrag bis zum 55. Lebensjahr

weitergezahlt.

Grundsätzlich werden die Leistungen

des Versorgungswerkes aus den gezahl-

ten Beiträgen und den erwirtschafteten

Erträgen des angesammelten Vermögens

gezahlt. Die konservative Anlagepolitik

der Rechtsanwaltsversorgungswerke, die

staatlicher Kontrolle unterliegt, ist für

den Erfolg des einzelnen Versorgungs-

werkes und damit direkt für die Höhe

der nachfolgenden Leistungsarten mit

verantwortlich: 

a) Die Altersrente setzt im Allgemeinen 

fünf Jahre Beitragszahlung voraus. Sie

wird mit Vollendung des 65. Lebens-

jahres fällig. Sie kann mit Zu- oder 

Abschlägen auf das Erreichen des 68. 

Lebensjahres hinausgeschoben bzw. 

auf das 60. Lebensjahr vorgezogen 

werden. 

b) Die Rente wegen Berufsunfähigkeit 

setzt im Allgemeinen keine Warte-

zeit, sondern nur die Zahlung eines 

Beitrages voraus. Sie erfordert aber 

(von Fällen vorübergehender Berufs-

unfähigkeit abgesehen) die vollständi-

ge Aufgabe des Berufs mit Rückgabe 

der Zulassung. 

c) Hinterbliebenenrenten (Witwen-, 

Vollwaisen- und Halbwaisenrenten) 

werden gezahlt, wenn das Mitglied 

zum Zeitpunkt des Todes selbst An-

spruch oder Anwartschaft auf Alters-

ruhegeld oder Berufsunfähigkeitsrente

hatte. Witwen/Witwerrenten betragen

im Allgemeinen 60 %, Vollwaisenren-

ten 20 % und Halbwaisenrenten 10 %

der Mitgliedsrente. 

d) Einige Versorgungswerke sehen die 

Zahlung von Sterbegeldern und Zu-

schüssen zu Rehabilitationsmaßnah-

men vor. 

e) Scheidet ein Mitglied aus dem Versor-

gungswerk aus, ohne die Mitglied-

schaft fortzusetzen, werden Teile des 

bisher gezahlten Beitrages nach Ab-

zug eines Anteils für das bisher getra-

gene Risiko erstattet. Der damit ver-

bundene Verlust aller Anwartschaften 

lässt ein solches Vorgehen in vielen 

Fällen allerdings nicht empfehlens-

wert erscheinen. 

Zwischen vielen Rechtsanwaltsversor-

gungswerken bestehen Überleitungsab-

kommen, d.h., wer mit seiner Anwalts-

zulassung in ein anderes Bundesland

wechselt und das 45. Lebensjahr noch

nicht vollendet hat, kann seine an das

bisherige Versorgungswerk gezahlten

Beiträge auf das neue Versorgungswerk

auf Antrag übertragen lassen. 

Weitere Informationen sind im Internet

unter www.abv.de verfügbar. 
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Kanzleigründung

Erstausstattung 
einer Anwaltskanzlei

Wer nach dem Studium den Schritt in

die Selbstständigkeit geht, muss eine

Menge bedenken und organisieren, so

auch die Erstausstattung der Kanzlei.

Die folgende Checkliste zeigt, welche

Utensilien notwendig sind.

• Bürotechnik

- Telefonanlage

- Anrufbeantworter mit Fernabfrage

- Hand- oder Tischdiktiergerät

- Diktierwiedergabestation mit Fuß-

schalter und Ohrhörer

- EDV-Anlage

- Sprachcomputer

- Aktenvernichter

- Tischrechner mit Rolle

- Porto-Freistempler oder Schwamm

• Grundausstattung

- Robe

- Praxisschild

- diverse Kanzleistempel

- Briefpapier und Visitenkarten

- sonstiges Schreib- und Kopierpapier

- Fensterbriefumschläge in verschiede-

nen Formaten

- Briefwaage

- Grundvorrat an Postformularen

- Formulare/Vordrucke, sofern nicht durch

EDV-Anwaltsprogramm abgesichert

- Telefonblocks

- Schreibtischutensilien (Anwalts- 

und Sekretariatsschreibtisch)

- Posteingangs-/ausgangskorb, 

Ablagekörbe

- Registraturschrank

- Aktenordner / Aktendeckel

- Fristen- und Terminkalender

- Prozessregister in Buch- und 

Karteiform

- Buchhaltungsunterlagen: 

Anwaltsjournal und Kassenbuch, so-

fern nicht über EDV-Programm vor-

handen

- Telefonbücher, Branchentelefonbuch, 

Adressverzeichnis

- Unterschriftenmappen

• Info

Wer sich eingehender über die Erstaus-

stattung der Kanzlei informieren möch-

te, kann sich kostenlos bzw. gegen eine

geringe Schutzgebühr einen Erstausstat-

tungsvorschlag, eine Formularmuster-

mappe und umfangreiches Katalogmate-

rial bei der Hans Soldan GmbH,

Bocholder Straße 259, 45356 Essen

anfordern.
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Büroräumlichkeiten

Vor einer Kanzleigründung steht die

Selbsterforschung, wo die persönlichen

beruflichen Stärken und Interessen lie-

gen. Hierauf aufbauend werden die

Kanzlei-Ziele und die Positionierung im

Markt formuliert. Fast von selbst ergibt

sich hieraus auch die gewünschte / not-

wendige Standortbestimmung.

Bei der Auswahl der Räumlichkeiten

sollte auf folgendes geachtet werden:

• Wege zu Gerichten und Behörden 

(Zeit)

• Wie erreicht der Mandant die Kanzlei?

(Parkmöglichkeiten / öffentliche 

Verkehrsmittel)

• Zukunftsorientierung (Ausbau)

• Einzelanwalt oder ?

• Wie ist das soziale Umfeld?

• In welchem Zustand befindet sich das 

Haus?

Wenn ein passendes Objekt gefunden

wurde, sind die nächsten Fragen zu 

klären:

• Miete oder Kauf 

• Zuschnitt und Zustand

• Miete und Nebenkosten

• Kaution

• Renovierungsaufwand

• Maklergebühren

• Technische Grundausstattung vorhan-

den? (Kabelkanäle usw.)

• Laufzeit und Bedingungen.

Die Kanzleiräume sollten, wenn irgend

möglich, folgende Bedingungen erfüllen:

• 1 Anwaltszimmer

• 1 Besprechungszimmer

• 1 Sekretariat (mindestens 2 Arbeits-

plätze, Platz für Registratur)

• Separater Mandantenempfang / Warte-

bereich

• Küche u. Pausenaufenthalt / Platz für 

Altablage.

Die sanitären Einrichtungen sind eine

Visitenkarte der Kanzlei. Demzufolge

sollte hier auf eine moderne und hygie-

nische Einrichtung geachtet werden. Zu

prüfen ist, welche Zuwachsmöglichkei-

ten auf der Etage oder im Hause beste-

hen. Wenn die Miethöhe o.ä. finanzier-

bar ist, sollte man sofort etwas mehr

Fläche anmieten. Wichtig sind in jedem

Fall kurze Wege innerhalb der Kanzlei. 

Wenn alle vorgenannten Punkte zufrie-

denstellend geklärt sind, ist die Möblie-

rung vorzunehmen.

Es gilt: Nicht Klotzen und Protzen!!

Ein Anwalt verbringt die meiste Wach-

Zeit der Woche im Büro. Also muss die

Einrichtung gefallen und zu ihm passen.

Es ist aber auch an das gewünschte Kli-

entel zu denken. Mandanten und Besu-

cher sollten nicht durch die Einrichtung
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abgeschreckt werden. 

Ergonomische und arbeitsphysiologische

Gesichtspunkte wie auch die EU-Richt-

linien sind zu beachten. Bei der Verwal-

tungs-Berufsgenossenschaft gibt es

Merkblätter zu diesen Themen. Außer-

dem sollte ein guter, ausgebildeter Ein-

richtungsberater hinzugezogen werden. 

Wichtig ist, auch an die vorgeschriebe-

nen Beleuchtungsmittel zu denken.

Licht trägt entscheidend zur Freude am

Arbeitsplatz bei. 

Die Einrichtung sollte Farbe haben und

Lebensfreude signalisieren. Bilder und

Blumen tragen zur positiven Gestaltung

bei.

Risikovorsorge durch
Versicherungen

Die Risiken, denen der Mandant ausge-

setzt sein könnte, zu erkennen, einzu-

schätzen, zu vermeiden oder zu entschär-

fen, ist die tägliche Aufgabe des An-

walts. Die Risiken, denen der Anwalt

ausgesetzt ist, werden dabei leicht ver-

gessen. In jedem Fall sollte ausreichen-

der Versicherungsschutz bestehen, um

die Existenz und den Kanzleibetrieb

nicht zu gefährden.  

Berufshaftpflichtversicherung

Unterläuft Ihnen bei der Wahrnehmung

des Mandats schuldhaft ein Fehler, müs-

sen Sie dem Mandanten den dadurch ver-

ursachten Vermögensschaden ersetzen.

Damit der Mandant Schadenersatz erhält

und Sie nicht in eine u.U. ruinöse Haf-

tung geraten, verpflichtet Sie § 51

BRAO, eine Berufshaftpflichtversicher-

ung abzuschließen und aufrechtzuerhal-

ten. Sie deckt Vermögensschäden, die

Ihrem Mandanten durch Ihr Fehlverhal-

ten entstehen. Von der Erfüllung dieser

Berufspflicht ist Ihre Zulassung zur

Rechtsanwaltschaft und der Fortbestand

dieser Zulassung abhängig (§§ 12 Abs.

2 und 14 Abs. 2 Nr.10 BRAO). Die

Mindestversicherungssumme beträgt

255.645,94 € = 500.000,00 DM. Bei

der Wahl der Versicherungssumme soll-

ten Sie bedenken, dass der Versicherer

Versicherungsschutz zu den Konditionen

zu gewähren hat, die zur Zeit des ersten

ursächlichen Verstoßes galten, nicht zu

den Konditionen beim Schadenseintritt,

der Jahre später liegen kann.

Haftpflichtversicherung für 

Bürobetriebe und freie Berufe

Ein Mandant stolpert über eine schwer

erkennbare Schwelle im Fußboden Ihrer

Kanzleiräume und erleidet Verletzungen

mit schweren und dauerhaften Folgen,

Sie haften wegen Verletzung Ihrer Ver-

kehrssicherungspflicht. Für den Perso-

nenschaden tritt der Berufshaftpflicht-

versicherer nicht ein. Dieser Schaden ist

auch durch Ihre private Haftpflichtver-

sicherung nicht gedeckt. Schutz gewährt
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eine Haftpflichtversicherung für Büro-

betriebe und freie Berufe.

Geschäftsversicherung 

Ob Sie Ihre Kanzleieinrichtung durch

eine Geschäftsversicherung gegen 

Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungs-

wasser-, Sturm- oder Hagelschäden ver-

sichern sollten, hängt vom Wiederbe-

schaffungswert der Einrichtung und Ihr-

em persönlichen Sicherungsbedürfnis ab.

Wenn Sie eine solche Versicherung ab-

schließen, sollten Sie die Kosten der Ak-

tenwiederbeschaffung mitversichern. Die

Mitversicherung von Betriebsunterbre-

chungsschäden können Sie auf die Zeit

Ihres arrivierten Anwalts vertagen.

Schwachstromanlagenversicherung

Die Geschäftsversicherung bietet keinen

Versicherungsschutz, wenn der PC z.B.

durch Kurzschluss, Überspannung,

Feuchtigkeit oder Unachtsamkeit eines

Mitarbeiters geschädigt wird. Solche

Risiken deckt die Schwachstromanlagen-

versicherung.

Lebens- oder Risikoversicherungen

Der Vorsorge für das Alter, für Berufs-

unfähigkeit oder Frühinvalidität dient

Ihre Pflichtmitgliedschaft im Versor-

gungswerk. Ob Sie darüber hinaus er-

gänzende Vorsorge durch Lebens- oder

Risikoversicherungen treffen sollten,

hängt von Ihrer persönlichen Lebenspla-

nung und Ihren wirtschaftlichen Ver-

hältnissen ab.

Krankheitskosten-, Krankentagegeld-

und Krankenhaustagegeldversicher-

ung 

Ob Sie in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung verbleiben oder die private

Krankenversicherung wählen, ist nicht

nur eine Prämienfrage, sondern hängt

von Ihren persönlichen Lebensumstän-

den, z.B. von der Zahl der Familienan-

gehörigen ab, die Sie zu versorgen haben.

Welchen privaten Krankenversicherer

Sie wählen, sollten sie von einem Prä-

mien- und Leistungsvergleich abhängig

machen. Vom DAV oder örtlichen An-

waltsvereinen abgeschlossene Gruppen-

versicherungsverträge, denen Sie beitre-

ten können, bieten Prämienvorteile.

Können Sie krankheitsbedingt nicht

arbeiten, geht der Umsatz zurück, die

Kosten dagegen kaum. Sie müssen Ihren

und Ihrer Familie Lebensunterhalt be-

streiten und die Kanzleikosten bezahlen

können. Durch eine Krankentagegeld-

und Krankenhaustagegeldversicherung

können Sie krankheitsbedingten Ver-

dienstausfall ausgleichen.

Berufsunfallversicherung

Eine Berufsunfallversicherung bei der

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft emp-

fiehlt sich schon wegen der günstigen

Prämie. Sie gewährt Rentenleistungen,

wenn Sie bei der Berufsausübung einen

Unfall erleiden, infolgedessen Sie ar-

beitsunfähig werden. Zu den Berufsun-

fällen gehören auch Wegeunfälle. Da-

rüber hinaus können Sie zum Schutz vor
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den Risiken außerberuflicher Unfälle,

insbesondere von Freizeitunfällen, eine

Unfallversicherung bei einem privaten

Versicherer abschließen. Ob dies Sinn

macht, hängt von den Risiken ab, denen

Sie außerberuflich ausgesetzt sind oder

denen Sie sich insbesondere durch Ihre

Freizeitaktivitäten aussetzen, natürlich

auch von Ihrem Geldbeutel. Beschrän-

ken Sie die Versicherung auf Freizeitun-

fälle, kann dies zu einer deutlichen Prä-

mienreduzierung führen.

Nehmen Sie sich die Zeit für einen sorg-

fältigen Vergleich der Versicherungsbei-

träge und -leistungen. Es lohnt sich fast

immer! Zum Leistungsvergleich gehört

die Prüfung nicht nur der Tarife sondern

auch der Allgemeinen und gegebenen-

falls Besonderen Versicherungsbedin-

gungen. Prüfen Sie in regelmäßigen

Zeitabständen, ob der Versicherungs-

schutz noch ausreicht und holen Sie

Konkurrenzangebote ein!

Existenzgründung als Rechts-
anwalt: Ich-AG oder Über-
brückungsgeld?

Seit 2003 gibt es eine neue Förderungs-

möglichkeit für Existenzgründer, den

sog. Existenzgründungszuschuss, um-

gangssprachlich kurz "Ich-AG" genannt. 

Anders als es der Begriff "Ich-AG" er-

warten lässt, entsteht mit Bezuschus-

sung des Existenzgründers keine juristi-

sche Person, sondern der Anwalt bleibt

in der von ihm selbst gewählten Rechts-

form, in aller Regel also Einzelanwalt,

GbR oder Partnerschaft. 

Formale Voraussetzungen? Keine!

Anders als das Überbrückungsgeld (§ 57

SGB III), auf das noch weiter unten ein-

zugehen sein wird, ist die Ich-AG an

keine formalen Voraussetzungen gebun-

den. D.h. der existenzgründende Rechts-

anwalt muss weder den Besuch eines 

Existenzgründungs-Seminars nachweisen

noch einen Business-Plan aufstellen, der

von einem anerkannten, offiziellen Trä-

ger, i.d.R. der Rechtsanwaltskammer,

auf seine Stichhaltigkeit überprüft wird.

Dies ist der erste wesentliche Unter-

schied zum Überbrückungsgeld, bei dem

die Bezuschussung von o.g. Kriterien

abhängig ist. Ob dieser Unterschied in

der Zukunft bestehen bleibt, ist frag-

lich, da der Gesetzgeber die Bundesan-

stalt für Arbeit (BfA) in § 421 l Abs.6

SGB III zur Aufstellung einer Verord-

nung ermächtigt hat, in der vielleicht

o.g. Voraussetzungen Einzug finden wer-

den. Dies gilt abzuwarten. Der Rechts-

anwalt sollte darauf achten, dass er den

Antrag vor Aufnahme der Selbststän-

digkeit beim örtlich zuständigen Ar-

beitsamt stellt. Die Aufnahme der Selbst-

ständigkeit lässt er sich durch das Fi-

nanzamt bestätigen. 
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Sachliche Voraussetzungen:

§ 421 l SGB III knüpft die Bezu-

schussung an folgende sachliche

Voraussetzungen:

1. Der Antragsteller muss Bezieher von

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder

Unterhaltsgeld sein oder sich derzeit in

einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

oder Strukturanpassungsmaßnahme be-

finden. Ausreichend ist hierfür, nach

Auskunft des Arbeitsamtes, eine Dauer

von vier Wochen. Demnach ist die Ich-

AG-Förderungsmöglichkeit begrenzt auf

Personen, die einen Anspruch in der Ar-

beitslosenversicherung erworben haben.

Nach offizieller Begründung3 wird diese

Eingrenzung deshalb vorgenommen, weil

es sich bei den Zuschüssen um Finanz-

mittel aus der Arbeitslosenversicherung

handelt, die dementsprechend auch nur

den betreffenden Beitragszahlern zugute

kommen sollen. Verbeamtete Rechts-

referendare, die während der Referen-

dar-Zeit keine Arbeitslosenversicherung

bezahlt haben, sind somit von vornher-

ein grundsätzlich4 von der Förderungs-

möglichkeit der Ich-AG ausgeschlossen.

Alle sonstigen Referendare, insbesondere

solche in einem öffentlich-rechtlichen

Angestellten-Verhältnis, zahlen während

ihrer zweijährigen Ausbildungszeit in

die Arbeitslosenversicherung ein und

sind somit anspruchsberechtigt.

2. Die anwaltliche Ich-AG darf nicht

mehr als 25.000 Euro Jahreseinkom-

men erzielen. Das scheint auf den ersten

Blick eine geringe Summe zu sein, bei

näherem Hinblicken zeigt sich jedoch,

dass hier erheblicher Spielraum besteht.

Denn § 15 SGB IV definiert als Jahres-

einkommen "den nach den allgemei-

nen Gewinnermittlungsvorschriften

des Einkommensteuerrechts ermit-

telten Gewinn aus einer selbstständi-

gen Tätigkeit". D.h. der jährliche Um-

satz eines Anwalts kann sich weitaus

höher belaufen, nur wenn der Gewinn

vor Steuern o.g. Grenze überschreitet,

wird die Förderung eingestellt. Geht der

Existenzgründer neben seiner anwalt-

lichen Tätigkeit noch anderen Beschäfti-

gungen nach (z.B. Dozenten- oder Auto-

rentätigkeit), wird dieses Einkommen

hinzugerechnet (§ 421 l Abs.3 S.2 SGB

III).

3. Die Ich-AG darf grundsätzlich kei-

nen Arbeitnehmer beschäftigen. Nur

die Mitarbeit eines Familienangehörigen

ist möglich (Ausweitung zur sog. Fami-

lien-AG). Diese Einschränkung dürfte

für den Rechtsanwalt die in der Praxis

einschneidendste sein, da ab einem be-
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stimmten Zeitpunkt die Mitarbeit einer

Bürokraft unverzichtbar sein wird. 

4. Der Antragssteller darf nicht gleich-

zeitig Bezieher von Überbrückungsgeld

sein, d.h. zwischen Überbrückungsgeld

und Existenzgründungszuschuss besteht

ein Ausschlussverhältnis (§ 421 l Abs. 4

SGB III).

Umfang der Förderung:

Die Förderungsdauer beträgt längstens

3 Jahre. Der Zuschuss wird jeweils für

ein Jahr bewilligt. Vor einer erneuten

Bewilligung muss der Anwalt darlegen,

dass er die unter Punkt III. erörterten

Voraussetzungen auch weiterhin erfüllt.

Im ersten Jahr beträgt die Bezuschus-

sung 600 Euro pro Monat, im zweiten

Jahr 360 Euro pro Monat und im drit-

ten Jahr 240 Euro pro Monat.

Die Bezuschussung ist eine steuerfreie

Einnahme (§ 3 EStG) und unterliegt

nicht dem Progressionsvorbehalt.

Anders als beim Überbrückungsgeld

erhält der Anwalt hier keine gesonder-

te Bezuschussung zu den Sozialabga-

ben, die er als Selbstständiger zu ent-

richten hat. D.h. von der Bezuschussung

muss er selber die jeweils anfallenden

Sozialabgaben entrichten.

Sozialversicherungsrechtliche Folgen:

§ 7 Abs.4 SGB IV sieht unwiderlegbar

vor, dass für die Zeit der Bezuschussung

die Existenzgründer selbstständig sind

und somit in keinem Fall in den Gefahr-

enbereich einer Scheinselbstständigkeit

kommen.

Des Weiteren ist der Anwalt automatisch

in den gesetzlichen Sozialversicherungs-

systemen pflichtversichert. Das bedeutet

im Einzelnen folgendes:

1. Krankenversicherung:

Der Anwalt ist automatisch Mitglied der

gesetzlichen Krankenversicherung. Hier

gilt die Besonderheit, dass der Existenz-

gründer – bei Nachweis eines entspre-

chend geringen Einkommens – nicht den

vollen Beitrag entrichten muss, sondern

dass nur 60% der monatlichen Bezugs-

größe zu Grunde gelegt wird (§ 240

SGB V). Legt man einem Beitragsatz

von beispielsweise 14 % zugrunde, er-

gibt dies einen monatlichen Mindestbei-

trag von etwa 170 Euro. Je nachdem,

ob man weitere Leistungen (z.B. Kranken-

tagegeld) in Anspruch nehmen will, er-

höht sich der Beitrag.

Der Anwalt kann sich jedoch auf Antrag

von der gesetzlichen Krankenversiche-

rungspflicht befreien lassen und Mitglied

einer privaten Krankenkasse werden. Ob

dies sinnvoll ist, hängt neben der Bei-

tragshöhe vor allem vom gewünschten

Leistungsumfang ab. In jedem Fall wird

der Anwalt bei der privaten Krankenkas-

se – im Gegensatz zur gesetzlichen – zu-

17



dem auf einen Selbstvorbehalt stoßen. 

2. Pflegeversicherung:

Für die Pflegeversicherung gilt das glei-

che wie für die Krankenversicherung. In

der gesetzlichen Pflegeversicherung hat

der Anwalt mit Kosten von etwa 20 Eu-

ro pro Monat zu rechnen. Hat sich der

Existenzgründer privat versichert, kann

er natürlich auch die Pflegeversicherung

entsprechend privat abschließen.

3. Rentenversicherung:

Der Ich-AG-Anwalt ist auch automatisch

Mitglied der gesetzlichen Rentenversich-

erungspflicht und zugleich, durch seine

Rechtsanwaltszulassung, Pflichtmitglied

im jeweils regionalen Anwaltsversor-

gungswerk. Ebenso wie in der gesetz-

lichen Krankenversicherung muss der

Existenzgründer in den ersten drei Jahr-

en nach Aufnahme nur einen reduzierten

Beitrag (halbe monatliche Bezugsgröße

gem. § 165 SGB VI) leisten. Bei einem

Beitragssatz von derzeit 19,5 % ent-

spricht dies einem monatlichen Beitrag

von etwa 230 Euro in den alten Bun-

desländern und 195 Euro in den neu-

en Bundesländern. Auf besonderen An-

trag können auch geringere Einkünfte -

von mindestens 400 Euro - die Bemes-

sungsgrundlage für die Rentenbeiträge

sein, sofern der Nachweis über das nie-

drigere Arbeitseinkommen erbracht

wird.

Im Regelfall ist es für einen Anwalt

günstiger, sich von der gesetzlichen

Rentenversicherungspflicht befreien zu

lassen und nur in das anwaltliche Ver-

sorgungswerk einzuzahlen. 

Rechtsfolgen, wenn sachliche Voraus-

setzungen nicht mehr vorliegen:

Was passiert, wenn die unter Punkt III.

erörterten sachlichen Voraussetzungen

nicht mehr vorliegen? Muss die Ich-AG

dann die Bezuschussung in vollem Um-

fang zurückzahlen? Oder nur einen Teil?

1. Bei Überschreiten der 

Einkommensgrenze:

Überschreitet der bezuschusste Rechts-

anwalt die Einkommensgrenze von

25.000 Euro pro Jahr, fällt die Bezu-

schussung für die Zukunft weg (§ 421

l Abs.3 S.1 SGB III). Dies gilt auch

dann, wenn der Anwalt schon im laufen-

den Jahr, d.h. also unterjährig, diese

Grenze überschreitet. In keinem Fall

müssen bei Überschreiten der Einkom-

mensgrenze gewährte Zuschüsse zu-

rückgezahlt werden.

2. Bei Beschäftigung eines 

Arbeitnehmers:

Etwas anderes gilt, wenn der Ich-AG-

Anwalt im jeweils jährlich bewilligten

Zeitraum einen Arbeitnehmer beschäf-

tigt. Hierzu sieht § 421 l SGB III keine

speziellen Rechtsfolgen vor, es gelten

vielmehr die allgemeinen Prinzipien.

Dementsprechend wird das Arbeitsamt

den Verwaltungsakt nach §§ 44ff. SGB

X zurücknehmen bzw. widerrufen und
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nach § 50 SGB X sämtliche oder einen

erheblichen Teil der Zuschüsse zurück-

verlangen.

Nach Rückfrage beim Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)

ist die inoffizielle Praxis eine andere:

Das Arbeitsamt toleriert – contra legem

– die Beschäftigung eines Arbeitnehmers.

Eine derartige "Interpretation" wird aber

in der Praxis nicht von jedem Arbeitsamt

unterstützt und trägt zudem eine nicht

unerhebliche Rechtsunsicherheit in sich,

da die Äußerung des BMWA keinen

rechtsverbindlichen Charakter hat. Es ist

daher dringend zu empfehlen, sich an die

derzeitige gesetzliche Lage zu halten.

VII. Scheitern der Ich-AG:

Was passiert, wenn der Anwalt mit der

Ich-AG scheitert?

Antwort: Die Ich-AG ist eine echte

Selbstständigkeit, so dass der Anwalt für

diese Zeit keine arbeitslosenversiche-

rungsrechtlichen Ansprüche erwirbt.

Was passiert jedoch mit Ansprüchen, die

der Anwalt vor Aufnahme der Ich-AG

erworben hatte?

Antwort: Diese Ansprüche werden zeit-

lich begrenzt aufrecht erhalten. So kann

das Arbeitslosengeld bis zu vier Jahre

nach der Entstehung des Leistungsan-

spruches geltend gemacht werden (§ 147

SGB III) und die Arbeitslosenhilfe bis

zu drei Jahre nach dem letzten Bezugs-

tag (§ 196 SGB III).

Wofür entscheiden?

Wie oben dargestellt, muss sich der exi-

stenzgründende Rechtsanwalt zwischen

zwei Förderungsmöglichkeiten entschei-

den: Überbrückungsgeld oder Ich-AG.

Beide stehen in einem Ausschlussver-

hältnis zueinander (vgl. o. Punkt III.,4.).

Im Folgenden sind noch einmal die

wichtigsten Punkte beider Förderungs-

möglichkeiten tabellarisch gegenüberge-

stellt:
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Ich-AG

Bis zu 3 Jahre

Bezieher von Arbeitslosen-

geld, -hilfe und Beschäftigte

in Arbeitsbeschaffungs- und

Strukturanpassungsmaß-

nahmen

Nein

- 600 € im ersten, 360 €

im zweiten und 240 € im 

dritten Jahr

- Jahreseinkommen muss 

unter 25.000 € liegen

Müssen vom Existenzgründer

selber übernommen werden

Nein

Ausnahme: Familien-

mitglieder

Eine Konzeptprüfung ist

(z.Zt. noch) nicht vorgese-

hen

Ja

Überbrückungsgeld

Maximal 6 Monate

Arbeitslose und von

Arbeitslosigkeit Bedrohte

Ja

- Abhängig von der Höhe des

Arbeitslosengeldes

- Unabhängig vom Erfolg des 

Unternehmens

Werden zu 68,5% vom

Arbeitsamt übernommen

Ja, unbegrenzt

- Seminar-Besuch

- Gutachten einer fachkundi-

gen Stelle (RA-Kammer) 

über die Tragfähigkeit des 

Konzepts

Nein

Dauer der Förderung

Adressaten

Antrag aus bestehen-

der Beschäftigung

möglich?

Höhe der Zuschüsse

Beiträge zur

Sozialversicherung

Dürfen Mitarbeiter

eingestellt werden?

Business-Plan?

Besteht ein

Rechtsanspruch auf

die Leistung?



Vergleicht man nebenstehende Tabelle,

so ergibt sich, dass die Ich-AG sinnvoll

ist für anwaltliche Existenzgründer,

die

- ein entsprechend geringes Arbeitslo-

sengeld des Arbeitsamtes erhalten

- und (zumindest im ersten Jahr) keinen

Arbeitnehmer beschäftigen 

- und (zumindest im ersten Jahr) ein 

geringeres Jahreseinkommen als 

25.000 Euro erwarten

- und deren Sozialversicherungsbeiträge 

annähernd durch die Zuschüsse 

gedeckt werden. 

Das Überbrückungsgeld ist dagegen

sinnvoll für anwaltliche Existenz-

gründer, die

- ein entsprechend hohes Arbeitslosen-

geld des Arbeitsamtes erhalten

- und bereits frühzeitig einen Arbeit-

nehmer einstellen wollen

- und bereits frühzeitig ein höheres 

Jahreseinkommen als 25.000 Euro 

erzielen

- und deren Sozialversicherungsbeiträge 

relativ hoch liegen und nicht von dem 

Existenzgründungszuschuss gedeckt 

wären.

Fazit:

Bei rein monetärer Betrachtung lohnt

sich im Regelfall für den jungen Anwalt,

der zeitlich vorher unmittelbar Rechts-

referendar war, das Modell der Ich-AG,

da schon im ersten Jahr die Förderungs-

summe mit 7.200 Euro (12 Monate x

600 Euro) höher liegt als das Überbrück-

ungsgeld in Höhe von etwa 6.500 Euro.

Geplante Änderungen

"Nichts ist so beständig wie der Wandel"

lautet ein altes Sprichwort. Dies gilt

auch für die Ich-AG. Nach Auskunft des

BMWA ist in "absehbarer Zeit" u.a. ge-

plant, dass auch der Ich-AGler Arbeit-

nehmer beschäftigen darf. 

Anmerkung

Noch eine kleine Anmerkung zuletzt:

Man sollte sich auf keinen Fall auf die

arbeitsamtliche Beratung verlassen. So

hat z.B. bei einem befreundeten Kolle-

gen der Berater es schlicht vergessen,

ihn überhaupt über die Möglichkeit der

Ich-AG aufzuklären, so dass er fälsch-

licherweise das Überbrückungsgeld be-

antragt hat. 
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Formen anwaltlicher
Zusammenarbeit

Wenn Sie sich bei Ihrer anwaltlichen

Tätigkeit mit jemanden zusammentun

wollen, gibt es fünf Möglichkeiten:

Die Bürogemeinschaft

ist eine Innengesellschaft bürgerlichen

Rechts mit dem Zweck, aus Gründen der

Kostenökonomie eine Büroinfrastruktur

gemeinschaftlich zu nutzen und deren

Kosten gemeinschaftlich zu tragen. Das

Mandatsverhältnis kommt nur mit dem

einzelnen Mitglied der Bürogemeinschaft

zustande. Es besteht keine gesamtschuld-

nerische Haftung der Bürogemeinschaf-

ter für Beratungsfehler eines Einzelnen

und auch keine Gesamtgläubigerschaft

für die Honorarforderungen. Die Orga-

nisationsform der Bürogemeinschaft

muss deshalb deutlich nach außen hin

zum Ausdruck kommen.

Die Sozietät

ist eine "echte" Gesellschaft bürgerlichen

Rechts mit dem Zweck gemeinschaft-

licher Berufsausübung in einer gemein-

schaftlichen Kanzlei. Zusammenschlie-

ßen können sich Rechtsanwälte unterei-

nander wie auch mit den sonst in § 59a

BRAO genannten Berufsgruppen (Steu-

erberater, Wirtschaftsprüfer etc.). Der

Rechtsanwaltsvertrag kommt regelmäßig

mit allen Sozien zustande. Dementspre-

chend besteht sowohl eine Gesamtgläu-

bigerschaft für Honorarforderungen als

auch eine gesamtschuldnerische Haftung

aller Sozien für Beratungsfehler des Ein-

zelnen. Die Sozietät kann örtlich wie

überörtlich begründet werden. Der

Rechtsanwalt darf nur einer Sozietät

angehören (Verbot der Sternsozietät).

Die Partnerschaft

ist eine rechtsfähige Personengesellschaft

für freie Berufe. Sie ist in ein bei den

Amtsgerichten geführtes Partnerschafts-

register einzutragen. Obwohl keine Han-

delsgesellschaft, hat sie wie die offene

Handelsgesellschaft einen eigenen Na-

men und kann hierunter Rechte erwer-

ben und Verbindlichkeiten eingehen,

klagen und verklagt werden. Der Name

der Partnerschaft muss den Namen eines

oder mehrerer Partner, den die Rechts-

form beschreibenden Zusatz ("und Part-

ner" oder "Partnerschaft") und die Be-

zeichnung der in der Partnerschaft ver-

tretenen freien Berufe enthalten. Für

Verbindlichkeiten der Partnerschafts-

gesellschaft haften grundsätzlich neben

deren Vermögen alle Partner persönlich

als Gesamtschuldner. Diese Haftung

kann im Außenverhältnis nicht be-

schränkt werden. Für berufliche Fehler

haftet dagegen nur der handelnde Part-

ner neben dem Gesellschaftsvermögen

persönlich. Für die Geschäftsführung

und die Vertretung innerhalb der Part-

nerschaft sowie für deren Auflösung
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bzw. das Ausscheiden von Partnern gel-

ten die jeweiligen Regelungen des Part-

nerschaftsvertrages, ersatzweise die Vor-

schriften über die offene Handelsgesell-

schaft. Die Partnerschaftsgesellschaft 

bedarf keiner besonderen berufsrecht-

lichen Zulassung.

Die Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung

ist unter Beachtung der in den §§ 59c

bis 59m BRAO enthaltenen Regelungen

zur Ausgestaltung der Anwaltsgesell-

schaft eine zulässige Rechtsform. Sie

muss eine gesonderte Zulassung erhal-

ten. Bei der Zulassung als Rechtsan-

waltsgesellschaft ist zu beachten, dass

deren Mindesthaftpflichtversicherung

gem. § 59j Abs. 2 S. 1 BRAO 2,5 Mio.

€ pro Versicherungsfall beträgt. Gesell-

schafter können nur Rechtsanwälte oder

solche Personen sein, mit denen ein

Rechtsanwalt gem. § 59a BRAO sich

zur gemeinschaftlichen Berufsausübung

zusammenschließen darf. Für die Ge-

schäftsführung der Gesellschaft regelt 

§ 59f Abs. 1 S. 2 BRAO, dass Rechtsan-

wälte "mehrheitlich" Geschäftsführer

sein müssen.

Die Rechtsanwalts-Aktiengesellschaft

stellt die neueste Entwicklung bei den

Formen anwaltlicher Zusammenarbeit

dar, seit das Bayerische Oberste Landes-

gericht die Anwalts-AG für zulässig er-

klärt hat (vgl. BayObLG MDR 2000,

733 m. Anm. Hartung). Mangels aus-

drücklicher gesetzlicher Regelungen im

Berufsrecht hierzu, sollten bei der Grün-

dung einer solchen AG die Empfehlun-

gen von Römermann (ZAP 2000, 461

ff.) beachtet werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten,

dass einerseits neben den klassischen

Formen der Zusammenarbeit auch die

Rechtsanwaltsgesellschaft und die An-

walts-AG als gesellschaftsrechtliche

Rechtsformen der beruflichen Zusam-

menarbeit von Rechtsanwälten in Be-

tracht kommen, während andererseits

aufgrund der jüngsten Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofes zur Rechts- und

Parteifähigkeit der Gesellschaft bürger-

lichen Rechts (BGH, NJW 2001, 1056;

Schmidt, NJW 2001, 993 – 1003) der

Grundstein zu einer Annäherung der So-

zietät zur Partnerschaftsgesellschaft ge-

legt ist. 
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Personal-
management

Vor der Besetzung einer Stelle sollte

unbedingt ein Arbeitsplatzprofil er-

stellt werden:

Beschreibung des Arbeitsplatzes

Welche Aufgaben sollen erledigt wer-

den? Und welche charakterlichen Fähig-

keiten sind zur Erfüllung dieser Aufga-

ben erforderlich?

Wie ist der Arbeitsplatz zur Erfüllung

der Aufgaben beschaffen? 

Sind alle technischen Hilfsmittel vor-

handen?

Stimmt die Logistik der Sachbearbeiter-

aufgaben zur Erfüllung der Anwaltstä-

tigkeit?

Stellenanzeige

Eine Stellenanzeige sollte freundlich

einladend gestaltet werden, so dass sie

gleichzeitig auch eine Werbung für Ihre

Kanzlei darstellt.

Beispiel: "Anwaltskanzlei mit dem Schwer-

punkt für Arbeits- und Familienrecht sucht

eine/n freundliche/n Anwaltssekretär/in,

der/die sicher am Telefon und in der Recht-

schreibung ist und die Fähigkeit besitzt,

selbstständig alle Sekretariatsaufgaben einer

Anwaltskanzlei zu erledigen. Wir bieten ein

freundliches Büro und einen technisch gut

ausgestatteten Arbeitsplatz."

Bewerbungsgespräch

Im Gespräch soll geklärt werden, ob der

Bewerber das Einstellungsprofil erfüllt.

Wichtig ist, viele Fragen zu stellen und

den Bewerber ausgiebig zu Wort kom-

men zu lassen, um dessen Qualitäten

einschätzen zu können.

Arbeitsvertrag

Aufgrund des Nachweisgesetzes hat

jeder Mitarbeiter Anspruch auf einen

schriftlichen Arbeitsvertrag.

a) Auszubildende 

Bei Ihrer Rechtsanwaltskammer erhalten

Sie Berufsausbildungsverträge, ein Merk-

blatt zu den gesetzlichen Vorschriften

des Berufsbildungsgesetzes und einen

Ausbildungsrahmenplan, mit dem Sie

ohne Schwierigkeiten einen betriebli-

chen Ausbildungsplan erstellen können.

b) Rechtsanwaltsfachangestellte

Notwendiger Inhalt des Arbeitsvertrages:

- Der Aufgabenbereich der Fachkraft 

muss genau bezeichnet werden. 

Erforderlich ist auch eine Klausel, dass

betriebsbedingt andere Aufgaben zu-

gewiesen werden können.

- Einstellungsdatum

- Probezeit (mindestens 3 Monate)

- Gehalt (Urlaubsgeld? 13. Monatsge-

halt? Reisekostenerstattung mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln?)

- Urlaubsanspruch (BUrlG mindestens 

4 Wochen)

- Salvatorische Klausel
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Einweisung in die Tätigkeit

Wichtig ist, dass der neue Mitarbeiter

allen Beschäftigten einschließlich der

Reinigungskraft vorgestellt und in die

zu erledigenden Aufgaben eingewiesen

wird. Das Arbeitsplatzprofil sollte dem

Mitarbeiter ausgehändigt und bei Ar-

beitsantritt besprochen werden, damit

dieser weiß, was von ihm erwartet wird

und was er leisten muss. Während der

Probezeit muss in den ersten Wochen

täglich und später 14tägig überprüft

werden, ob der Neueingestellte die ihm

erteilten Aufgaben auch wirklich erle-

digt. Wichtig ist ein fortlaufendes

"Feedback". Der neue Mitarbeiter sollte

nach einiger Zeit befragt werden, ob er

sich auch persönlich in der Kanzlei

wohlfühlt oder ob es Schwierigkeiten,

eventuell mit anderen Beschäftigten,

gibt. Kann der Mitarbeiter die Erwar-

tungen nicht erfüllen, muss innerhalb

der Probezeit die Kündigung ausgespro-

chen werden.

Wöchentliche 

Mitarbeiterbesprechungen

Es empfiehlt sich, einen fixen Termin

zur wöchentlichen Mitarbeiterbespre-

chung festzusetzen. Falls das wegen der

Zeitbelastung nicht möglich ist, kann

auch ein Fragebogen für die Mitarbeiter

erstellt werden, der Zufriedenheit, Ver-

besserungsvorschläge und bestehende

Schwierigkeiten auslotet. Nach der Aus-

wertung muss auf jeden Fall eine Be-

sprechung stattfinden. Verbesserungs-

vorschläge der Mitarbeiter bezüglich der

Sekretariatsarbeiten sollten sorgfältig

geprüft werden.

Mitarbeiterpflege

Grundsätzlich gilt: Jeder Widerstand

eines Mitarbeiters hindert den Büroab-

lauf. Angestellte sind nur dann leis-

tungsfähig, wenn sie sich wohlfühlen

und selbstständig arbeiten können. Be-

gegnen Sie Ihren Beschäftigten stets höf-

lich und mit Achtung für ihre Arbeit!

Das Arbeitsmaterial für die Beschäftig-

ten sollte in enger Absprache mit diesen

angeschafft werden. Anfallende Kosten

müssen offen besprochen werden, um

Kompromisse zwischen Wunschvorstel-

lungen und bezahlbarer Realität zu fin-

den.
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Aktenmanagement

Aktenführung und
Registratur

Eine gut organisierte und geführte

Registratur ist die Seele einer Kanzlei.

Deshalb muss bei der Gründung einer

Kanzlei, diesem Bereich besondere

Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Aktenanlage / -registrierung 

Für jedes Mandat wird ein Vorgang an-

gelegt und dieser im Akten- / Vorgang-

/ bzw. Prozessregister registriert. Hierbei

ist es unerheblich, ob die Registrierung

klassisch, d.h. in Papierform, oder in ei-

ner Stammdatenverwaltung via EDV er-

folgt. Entscheidend ist allein, dass der

Vorgang festgehalten wird, damit er ver-

waltet und jederzeit wieder aufgefunden

werden kann. 

Der Aktenanlage vorausgegangen ist,

noch vor der endgültigen Mandatsan-

nahme, eine Kollisionsprüfung. Diese 

ist mit Hilfe aller angelegten Register

durchführbar, aber unter Nutzung der

Stammdatenverwaltung einer Kanzlei-

EDV einfach und schnell. Natürlich

kann sowohl ein Papierregister wie auch

die EDV nur so viel an Ergebnissen lie-

fern, wie man dort vorher notiert hat. 

Schon dieses Beispiel zeigt, wie enorm

wichtig die gewissenhafte Führung der

Register bzw. Stammdatenverwaltung

ist. Bei der Auswahl der Kanzlei-EDV

sollte man im Besonderen der Stamm-

datenverwaltung und ihren Features er-

höhte Aufmerksamkeit schenken. 

Eine Kanzlei-EDV muss auf die Bedürf-

nisse der jeweiligen Kanzlei zugeschnit-

ten sein. Die angebotenen Produkte sind

oft sehr mächtig und nur Teile davon

werden im Alltag genutzt. Die Stamm-

datenverwaltung ist jedoch der Dreh-

und Angelpunkt für viele Arbeitsschrit-

te. Deshalb ist ihr ein besonderes Au-

genmerk zu widmen. 

Es werden Angaben zu Mandant, Gegen-

partei, Bankverbindungen, Versiche-

rungen, Inhalt des Mandates, usw. er-

fasst. 

Entweder wird nun parallel ein Hand-

aktenbogen ausgefüllt oder das EDV-

System generiert ein Handaktenblatt.

Diese Formulare enthalten die wichtigs-

ten Auszüge aus den erfassten Stamm-

daten. Sie werden in der Akte als Vorder-

blatt eingeheftet. Somit kann jeder mit

der Akte Befasste auf einen Blick wich-

tige Kurzinformationen erhalten. (Be-

teiligte, Adressen, Mandatsinhalt usw.). 

Registraturauswahl

Die Wahl der Registraturform ist aus

Sicht der Berufsanfänger oft nicht wich-

tig. Dies kann sich auf Dauer rächen.

Oftmals wird im Laufe des Kanzlei-
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lebens festgestellt, dass die vorhandene

Art der Aktenführung nicht praktikabel

ist. Man scheut dann aber die Umstel-

lung, obwohl dadurch Zeit und damit

Geld gespart werden kann. Es fehlt zur

Umstellung meist auch nicht das Geld

sondern die Zeit. Deshalb ist die am

Anfang zu treffende Entscheidung so

wichtig. 

Angeboten wird eine Vielzahl von

Registraturmitteln: 

1. Liegende Registratur 

a. Aktendeckel 

i. Loseblatt 

ii. Geheftet auf Heftstreifen 

b. Schnellhefter 

i. Eine starre Abheftvorrichtung 

ii. Wechselbare Abheftvorrichtung 

2. Stehende Registratur 

a. Ordner 

b. Sammler 

3. Lateral hängende Registratur 

(Pendelregistratur) 

a. Hefter mit / ohne Tasche für 

Unterlagen 

b. Hefter mit 1 bzw. 2 Abheftvorrich-

tungen ebenfalls mit / ohne Tasche 

für Unterlagen 

4. Vertikal hängende Registratur 

(meist gebrauchte Hängeregistratur) 

a. Hefter mit / ohne Tasche für 

Unterlagen 

b. Hefter mit 1 bzw. 2 Abheftvorrich-

tungen ebenfalls mit / ohne Tasche 

für Unterlagen 

c. Hefter lieferbar in Rechts- / Links-

heftung 

d. Hefter lieferbar mit wechselbarer 

Abheftvorrichtung 

Zu 1. 

Diese Art der Aktenführung ist nur

noch sehr selten in Kanzleien vorzufin-

den. Sie ist auf den ersten Blick sehr

preiswert, da die Grundmaterialien kos-

tengünstig zu haben sind. Lose Blätter

sollte es jedoch in einer Kanzlei nicht

geben. Die unter Punkt 1 erwähnten

Formen lassen demnach eine ordnungs-

gemäße und rationelle Registraturfüh-

rung nicht zu. Das Suchen nimmt kein

Ende! 

Zu 2. 

Ordner- und Sammlerregistraturen sind

in Anwaltskanzleien eher selten zu fin-

den. Lediglich vereinzelte Konkursver-

walter oder im Steuerrecht tätige Anwäl-

te legen Ihre Vorgänge in Ordnern / Sam-

mlern ab. Für die klassische Anwalts-

kanzlei sind die unter Punkt 2 genann-

ten Registraturformen nicht geeignet. 

Die nun zu 3. und 4. folgenden Ausfüh-

rungen beschreiben von Fachfirmen für

den Kanzleibedarf der Anwälte speziell

entwickelte Registraturmittel. Selbst-

verständlich gibt es auf dem Markt auch

laterale und vertikale Standard-Hänge-

registraturmittel, die in Kanzleien Ein-

satz finden. Die Fachanbieter für An-

wälte haben aber die in Jahrzehnten mit

dem betreuten Berufsstand gesammelten
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Erfahrungen und dessen Anforderungen

umgesetzt und bieten mit ihren Produk-

ten Lösungen, die den betreuten Kunden

optimale Ergebnisse liefern. 

Fach-Anbieter sind : 

• Advoplus, Rödermark

• Dreske & Krüger, Hannover

• Hans Soldan GmbH, Essen

• Lammert, Bochum

Zu 3. 

Diese hängende Registraturform wird

häufig dann eingesetzt, wenn der Platz

nicht ausreicht. Die Akten hängen in

Regalen bzw. Schränken bis zu einer

Höhe von 2.20 m. Der Betrachter sieht

jeweils im Regal die Schmalseite der

Akte hängen und kann die Beschriftung

oft nur schwer lesen. In den oberen Falz

der Hefter ist die Aufhängevorrichtung

fest eingearbeitet und wird bei Ausson-

derung des Hefters mit vernichtet. Da

diese Registraturart eine rückläufige

Entwicklung nimmt, sind die Hefter un-

verhältnismäßig teuer und es gibt auch

kaum noch Organisations-Zubehör zu

kaufen. 

Die Ausstattung der Hefter usw. lesen

Sie bitte unter 4. 

Zu 4. 

Meistgenutzt sind heute vertikale Hänge-

registratursysteme. Vertikal deshalb, weil

die Akte in Schubladen o.ä. vertikal mit

der langen Seite abgehängt wird. Sie

wird auf dem sichtbaren Falz oder dort

eingebrachten Fenstern, Sichtleisten usw.

beschriftet. Somit hat der Betrachter ei-

nen optimalen Blick auf die geordneten

Akten und kann den gesuchten Vorgang

rasch finden. 

Die von den o.g. Fachfirmen angebote-

nen Hefter haben in der Regel folgende

Besonderheiten: 

• Sie sind aus einem festen, langlebigen 

Karton gefertigt. 

• Sie haben eine wechselbare Heftvor-

richtung. D.h., man kann das Heftgut 

mit der Spezialheftklammer leicht ent-

nehmen, eine neue Heftung einfach 

einfügen und den Hefter kostensparend

zum wiederholten Mal verwenden. 

• Sie verfügen auf Wunsch über ein bzw.

zwei Heftfalze. Somit ist eine Unter-

teilung des Heftguts nach allgemei-

nem Schriftwechsel und Gerichtskor-

respondenz möglich. 

• Sie werden auf Wunsch mit einer dehn-

baren Tasche am Unterflügel geliefert,

zur Aufnahme von Unterlagen usw. 

Diese Dehntaschen sind in der Regel 

stabiler und weiträumiger als bei Stan-

dardartikeln. 

• Die Hängeschienen können in aller 

Regel leicht entnommen werden und 

somit wiederholt Verwendung finden. 

Bei Standardartikeln sind diese Schie-

nen überwiegend fest im Hefter inte-

griert und müssen somit immer mit-

erworben werden, was zu erhöhten 

Kosten führt.
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• Sie können für Rechts- bzw. Linkshef-

tung erworben werden. Bei Rechtshef-

tung liegt das Schriftgut beim Auf-

schlagen des Hefters auf der rechten 

Seite immer mit dem neuesten Vorgang

vor dem Leser. Bei Linksheftung wird 

das Heftgut hinten auf den letzten 

Vorgang geheftet. Die Akte ist wie ein

Buch lesbar. 

• Der obere Falz der Hefter hat neben 

der Beschriftungsmöglichkeit in der 

Regel einen Organisationsaufdruck. 

Mit Hilfe von sogenannten Reitern 

lassen sich diverse Ordnungssysteme 

einrichten. Am meisten wird hierüber 

das Wiedervorlagensystem gesteuert. 

Für die vertikale Hängeregistratur gibt

es auf dem Markt eine Vielzahl von Hilfs-

mitteln, um sie optimal nutzen zu kön-

nen. So sind z.B. die angebotenen Orga-

nisationsmöbel in der Regel auf die Ver-

wendung von Hängeregistratur einge-

richtet. 

Fazit und Ausblick 

Nehmen Sie sich Zeit bei der Entschei-

dung für ein Registratursystem. Der

Blick ins Portmonee ist wichtig. Sparen

Sie aber nicht am falschen Eck. 

Entscheiden Sie sich für eine vertikale

Hängeregistratur von einer der Fachfir-

men. 

Auch wenn die digitale Zukunft im

Bereich Registratur Veränderung brin-

gen wird, so werden Anwälte doch

weiterhin Akten führen. 

Die Altablage wird einfacher werden

und der Akteninhalt kann auf Reisen

etc. digital zur Verfügung stehen. 
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So führen Sie Ihr Fristenbuch
nach der ZPO-Novelle richtig

Grundsätze und Ziele

Um ein Mandat ordnungsgemäß durch-

führen zu können, muss der Anwalt zu-

mindest die laufenden Fristen einhalten.

Die Fristenkontrolle gehört zum ureige-

nen Aufgabenbereich des Rechtsanwal-

tes. Der erste Grundsatz bei der Organi-

sation des Anwaltsbüros zwecks Frist-

wahrung heißt deshalb Sicherheit.

Nach der vor allem zur Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand ergangenen

Rechtsprechung hat der Anwalt Frist-

sachen mit der größten Peinlichkeit und

Genauigkeit zu behandeln. Dafür hat die

Rechtsprechung die Formel von der "üb-

lichen und einem ordentlichen Rechts-

anwalt zu fordernden Sorgfalt bei der

Behandlung von Fristen oder generell

bei der Organisation seines Büros" ent-

wickelt.

Organisationsmittel

Organisationsmittel für die Fristwahrung

sind vor allem Handakten, Fristenkalen-

der und gegebenenfalls auch – mit ent-

sprechender Software – der Computer.

Nach dem In-Kraft-Treten der ZPO-Re-

form ist eine Neuorganisation des Fris-

tenbuchs notwendig.

Zunächst die 10 Fristengebote und an-

schließend gibt die folgende Checkliste

einen Überblick über die seit dem

01.01.2002 für Rechtsmittel und -be-

helfe geltenden Voraussetzungen und

Fristen.

10 Fristengebote

1. Sorgfalt und Präzision bei

Fristsachen

Fristsachen sind mit der größten Sorg-

falt und Präzision zu behandeln. Im Fris-

tenkalender ist jede Frist sofort zu no-

tieren, sobald ein Schriftstück mit dem

Eingangstempel versehen wurde. Dies

gilt auch für EDV-gestützte Fristenka-

lender.

2. Vorfristen notieren

Ratsam ist es, eine Vorfrist von einigen

Tagen (z.B. 1 Woche) zu jeder Frist zu

notieren.

3. Übertragungen der Berechnung

und AUSNAHMEN

Berechnung von einfachen, häufig vor-

kommenden Fristen durch gut ausgebil-

detes und sorgfältig ausgewähltes und

überwachtes Büropersonal ist zulässig

(vgl. BGHZ 43, 148). Dies gilt auch für

die Fristberechnung in verwaltungs- und

finanzrechtlichen Angelegenheiten (vgl.

BVerwG NJW 1967, 2026 und BFH

BStBI 1969 II S. 190). Zu den einfa-

chen, häufig vorkommenden Fristen ge-

hören nicht: Revisionsfristen im verwal-

tungs- und sozialgerichtlichen Verfahren

(vgl. BVerwG NJW 1982, 2458 und BSG
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Urteil vom 13. 9.1980 – 2 RU 1/80) und

den gesamten Arbeitssachen. Die Arbeits-

gerichte haben sich der Rechtsprechung

des BGH noch nicht angeschlossen.

4. Unterbrechung und Hemmung

Maßnahmen der Rechtsverfolgung, ins-

besondere Klageerhebung, bewirken nun-

mehr nur noch die Hemmung, führen

also weder zur bisherigen Unterbrechung

noch zum nunmehrigen "Neubeginn" der

Verjährung. Ggf. steht dann plötzlich

nur noch der geringe Rest der ursprüng-

lichen Frist bis zur endgültigen Verjäh-

rung zur Verfügung. Es bietet sich hier

an, ausdrückliche Vereinbarungen zu

schließen in Richtung auf eine Verlänge-

rung der Verjährungsfrist oder sonstige

Erschwerungen der Verjährung (z. B. Ver-

einbarungen einer Hemmung). Verjäh-

rungserschwerende Vereinbarungen sind

nun ausdrücklich möglich.

5. Personalisierung der

Fristnotierung

Durch Paraphe auf dem Schriftstück ist

kenntlich zu machen, dass die Frist

notiert wurde.

6. Regelmäßiger Fristbeginn

Fristbeginn ist in der Regel die

Zustellung.

7. Fristbeginn bei Zustellung durch

Empfangsbekenntnis

Bei Zustellung gegen Empfangsbekennt-

nis ist Fristbeginn die Kenntnisnahme

und Unterzeichnung des mit dem Da-

tum versehenen Empfangsbekenntnisses

durch den Anwalt (ggf. Abweichung vom

Eingangsstempel!). Kenntlich zu machen

ist daher der Zeitpunkt, an dem der An-

walt das Empfangsbekenntnis zur Kennt-

nis genommen und unterschrieben hat.

Ab diesem Zeitpunkt ist die Frist zu be-

rechnen und in den Fristenkalender ein-

zutragen. Die Herausgabe des Empfangs-

bekenntnisses zur Post darf erst dann er-

folgen, wenn die Frist notiert ist (vgl. 5.).

8. Fristbeginn bei richterlichen

Fristen

Richterliche Fristen beginnen mit Ver-

kündung, falls eine solche erfolgt ist

(nicht Eingang Protokoll o.ä.).

9. Fristverlängerung

Gegebenenfalls rechtzeitig Fristverlän-

gerung beantragen, soweit keine Not-

frist läuft. Die Verlängerung ist bei vor-

herigem Antrag auch noch nach Ablauf

der Fristen möglich (vgl. BGH NJW

1982, 1651).

10. Kontrolle und Überwachung bei

Übertragung der Fristberechnung

Bei langjährig eingearbeitetem Personal

Stichprobenkontrolle durch den Anwalt

etwa alle 2 Monate (vgl. BGH VersR

1967, 1204). Bei neuem, noch nicht er-

probtem Personal unter Umständen stän-

dige Kontrolle (vgl. BGH VersR 1978,

139). Bei Entdeckung von Fehlern sind

entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
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Rechtsmittel (Statthaftigkeit)

Berufung (Anschlussberufung)

Keine Beschwerde nötig, ausreichend ist, dass Verbesserung zu Gunsten des 

Berufungsbeklagten möglich ist, § 524 Abs. 1 ZPO n.F. 

Begründung muss sofort erfolgen, § 524 Abs. 3 ZPO n.F.

Berufung (Einlegung)

Gegen die im 1. Rechtszug erlassenen Endurteile, § 511 ZPO n.F., wenn der Wert 

der Beschwerde über 600 Euro liegt oder das Gericht der ersten Instanz die

Berufung im Urteil zugelassen hat.

Berufung (Begründung)

Erinnerung

Gegen Entscheidungen des beauftragten oder ersuchten Richters oder des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle § 573 Abs. 1 ZPO n.F.

Gehörsrüge, § 321 a ZPO n.F.

Berufung ist nicht zulässig und das rechtliche Gehör wurde verletzt. 

Verletzung war entscheidungserheblich.

Nichtzulassungsbeschwerde (Einlegung)

Wenn Revision nicht zugelassen, § 544 ZPO n.F., und Beschwerde über 

20.000 Euro, § 26 Nr. 8 EGZPO (gilt bis 31.12.06).
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Zuverlässigkeit

Form

Einreichung einer Beru-

fungsanschlussschrift beim

Berufungsgericht, § 524 

Abs. 1 S. 2 ZPO n.F.

Anwaltsschriftsatz beim 

Berufungsgericht, 

§ 519 ZPO n.F.

Anwaltsschriftsatz beim 

Berufungsgericht,

§ 519 ZPO n.F.

Schriftlich oder zu Proto-

koll der Geschäftsstelle,

§ 573 Abs. 1 S. 2 ZPO 

n.F.

Schriftlich beim Gericht 

des 1. Rechtszugs, § 321 

a Abs. 2 S. 2 ZPO n.F.

Anwaltsschriftsatz beim 

Revisionsgericht.

Fristdauer

Bis zum Ablauf eines Mo-

nats nach Zustellung der 

Berufungsbegründungs-

schrift, § 524 Abs. 2 ZPO n.F.

1 Monat, Notfrist,  

§ 517 ZPO n.F.

2 Monate, § 520 Abs. 2 

ZPO n.F. (nur noch unter 

sehr engen Voraussetzun-

gen auf Antrag verlänger-

bar!)

2 Wochen, Notfrist, 

§ 573 Abs. 1 S. 1 ZPO 

n.F.

2 Wochen, Notfrist,

§ 321a Abs. 2 S. 2 ZPO 

n.F.

1 Monat, Notfrist,

§ 544 Abs. 1 S. 2 ZPO

Nf.

Fristbeginn

Zustellung der Berufungs-

begründungsschrift, 

§ 524 Abs. 2 ZPO n.F.

Zustellung des vollständigen

Urteils; spätestens 5 Monate 

nach Verkündung, 

§ 517 ZPO n.F.

Zustellung des vollständi-

gen Urteils; spätestens 5 

Monate nach Verkündung, 

§ 520 Abs. 2 ZPO n.F.

Zustellung der Entscheidung,

spätestens 5 Monate nach 

Verkündung, § 573 i.V.m. 

§ 569 Abs. 1 S. 2 ZPO n.F.

Zustellung des vollständigen

Urteils, im Falle des § 313a 

Abs. 1 S. 2 jedoch erst, wenn

auch das Protokoll zugestellt

ist, § 321a Abs. 2 S. 2 ZPO 

n.F.

Zustellung des vollständi-

gen Urteils; spätestens 6 

Monate nach Verkündung, 

§ 544 Abs. 1 S. 2 ZPO Nf.
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Rechtsmittel (Statthaftigkeit)

Nichtzulassungsbeschwerde (Begründung)

Rechtsbeschwerde (Einhegung)

Gegen Beschlüsse, wenn im Gesetz ausdrücklich vorgesehen, und gegen Beschlüsse 

des Beschwerdegerichts, des Berufungsgerichts oder des OLG, wenn im Beschluss 

ausdrücklich zugelassen; § 574 Abs. 1 ZPO Nf.

Rechtsbeschwerde (Begründung)

Rechtsbeschwerde (Anschließung) § 574 Abs. 4 ZPO n.F.

Revision (Einlegung)

Gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Endurteile, § 543 Abs. 1 ZPO n.F., 

wenn Zulassung durch das Revisionsgericht auf eine Nichtzulassungsbeschwerde hin.

Revision (Begründung)
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Zuverlässigkeit

Form

Anwaltsschriftsatz beim 

Revisionsgericht.

Anwaltsschriftsatz beim 

BGH (=Rechtsbeschwer-

degericht), § 575 Abs. 1 

ZPO n.F.

Anwaltsschriftsatz beim 

Rechtsbeschwerdegericht 

(= BGH), § 575 Abs. 3 

ZPO n.F.

Anwaltsschriftsatz beim 

BGH

Anwaltsschriftsatz beim 

Revisionsgericht, § 549 

Abs. 1 S. 1 ZPO n.F.

Anwaltsschriftsatz beim 

Revisionsgericht,

§ 551 ZPO n.F.

Fristdauer

2 Monate,

§ 544 Abs. 2 ZPO Nf.

1 Monat, Notfrist,

§ 574 Abs. 4 S. 1 ZPO 

n.F.

1 Monat, § 575 Abs. 2

S. 1 ZPO n.F.; Verlänge-

rung nur in Ausnahme-

fällen (S. 3).

1 Monat, Notfrist

1 Monat, Notfrist,

§ 548 ZPO n.F.

2 Monate, § 551 Abs. 2

S. 2 ZPO n.F.; auf Antrag

unter bestimmten Voraus-

setzungen verlängerbar.

Fristbeginn

Zustellung des vollständigen

Urteils, spätestens 7 Monate 

nach Verkündung, § 544 

Abs. 2 ZPO Nf.

Zustellung des angeforderten

Beschlusses,

§ 575 Abs. 1 ZPO n.F.

Zustellung des angefochte-

nen Beschlusses,

§ 575 Abs. 2 S. 2 ZPO n.F.

Zustellung der Beschwer-

debegründungsschrift

Zustellung des vollständigen

Urteils; spätestens 5 Monate 

nach Verkündung, 

§ 548 ZPO n.F.

Zustellung des vollständigen

Urteils; spätestens 5 Monate 

nach Verkündung, § 551 

Abs. 2 S. 3 ZPO n.F. ggf. 

auch mit Zustellung d. posi-

tiven Beschlusses über die 

Annahme der Nichtzulas-

sungsbeschwerde,

§ 544 Abs. 6 ZPO S. 3 n.F.



40

Rechtsmittel (Statthaftigkeit)

Sofortige Beschwerde

Gegen erstinstanzliche Beschlüsse (AG und LG), wenn im Gesetz ausdrücklich vor-

gesehen oder bei Zurückweisungen von Verfahrensgesuchen, die eine mündliche 

Verhandlung nicht erfordern, § 567 Abs. 1 ZPO n.F.

Sprungrevision (Einlegung)

Gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile, wenn Berufung ohne 

Zulassung möglich (Beschwerde also über 600 Euro) und Gegner in die Übergehung

der Berufung einwilligt und Zulassung durch das Revisionsgericht, § 566 Abs. 1 

ZPO n.F.

(Sprung-) Revision (Begründung)
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Zuverlässigkeit

Form

Anwaltsschriftsatz bei 

Anwaltspflicht, ggf. auch 

zu Protokoll der Ge-

schäftsstelle b. Gericht, 

dessen Entscheidung 

angegriffen wird, oder 

beim Beschwerdegericht, 

§ 569 Abs. 1 S. 1 ZPO 

n.F. 

Anwaltsschriftsatz beim 

Revisionsgericht, § 566 

Abs. 2 S. 1 ZPO n.F., im 

Zulassungsantrag Voraus-

setzungen der Zulassung

(§ 566 Abs. 4 ZPO n.F.) 

darlegen und die Zustim-

mungserklärung beifügen!

Anwaltsschriftsatz beim 

Revisionsgericht,

§ 566 ZPO n.F.

Fristdauer

2 Wochen, Notfrist,

§ 569 Abs. 1 S. 1 ZPO 

n.F.

1 Monat, Notfrist,

§ 566 Abs. 2 i.V.m. 

§ 548 ZPO n.F.

2 Monate, § 566 Abs. 7,

§ 551 Abs. 2 S. 2 ZPO 

n.F.; auf Antrag ggf. ver-

längerbar.

Fristbeginn

Zustellung der Entschei-

dung, spätestens 5 Monate 

nach Verkündung, § 569 

Abs. 1 S. 3 ZPO n.F.

Zustellung des vollständigen

Urteils; spätestens 5 Monate 

nach Verkündung, 

§§ 566 i.V.m. 548 ZPO n.F.

Zustellung des vollständigen

Urteils; spätestens 5 Monate 

nach Verkündung, § 566 

i.V.m. § 551 Abs. 2 S. 3 

ZPO n.F.
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Ein Vorgang ist abgeschlossen,
was geschieht mit der Akte?

Wann ein Vorgang abgeschlossen ist, er-

gibt sich aus dem jeweiligen Verlauf des

Mandates. Der Sachbearbeiter verfügt

die Ablage der Akte. Nach dieser Verfü-

gung sind zunächst folgende Prüfungen

vorzunehmen:

1. Sind alle Ansprüche des Mandanten 

befriedigt?

2. Sind beigetriebene Fremdgelder rest-

los ausgezahlt?

3. Sind alle Gebühren berechnet?

4. Sind alle Auslagen erhoben?

5. Sind die berechneten Gebühren und 

Auslagen ausgeglichen?

Wenn all diese Fragen mit einem JA be-

antwortet sind, kann die Akte der Alt-

ablage zugeführt werden.

Bevor dies nun geschieht sind noch fol-

gende Schritte zu tun:

1. Ein vollstreckbarer Titel ist dem Geg-

ner auszuhändigen, sofern alle titu-

lierten Ansprüche erfüllt sind.

2. Unterlagen des Mandanten sind die-

sem zurückzugeben.

In keinem Fall sollten die vollständigen

Handakten dem Mandanten ausgehän-

digt werden. Dies kann im Falle einer

Regressforderung des Mandanten zu er-

heblichen Nachteilen für die beschwerte

Kanzlei führen. 

Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 BRAO kann

der Mandant lediglich aufgefordert wer-

den, die Unterlagen abzuholen. Wenn er

dies nicht innerhalb von 6 Monaten nach

Zugang der Aufforderung tut, können

diese vernichtet werden. Empfohlen wird

diese Vorgehensweise nicht. Die Unter-

lagen sollten in jedem Fall dem Mandan-

ten zugestellt werden. 

Es gelten für die Aufbewahrung der

Handakten folgende Fristen:

• Nach § 50 Abs. 2 BRAO 5 Jahre für 

eigene Aktenteile

• Für Honorarabrechnungen sowie Ein- 

und Ausgabebelege (Buchhaltungsun-

terlagen) 10 Jahre gem. § 147 AO.

Diese Unterlagen sollten getrennt von 

der Akte aufbewahrt werden. Eine 

Steuerprüfung hat aus Datenschutz-

gründen keine Berechtigung, die Ak-

ten zu sichten.

Die Altakten werden numerisch in der

Altablage geführt. Die Akte erhält eine

im Aktenregister zu dokumentierende

Ablagenummer. Keinesfalls werden die

Altakten alphabetisch oder nach der An-

lagenummer abgelegt. Der Ablagenum-

mernkreis wird zu Beginn jeden Kalen-

derjahres neu begonnen. Somit können

die abgelegten Altakten nach Ablauf der

Aufbewahrungsfrist ohne erneute Prü-

fung einem autorisierten/zertifizierten

Aktenvernichter zur Entsorgung überge-

ben werden. 

Es empfiehlt sich, die Altakten in Ar-

chivboxen / -ordnern abzulegen und die-

se wiederum in Regalen abzustellen.

43
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EDV in der Anwaltskanzlei

Es war einmal ein Computer...

Dass der Kanzleigründer an einer EDV-Ausstattung nicht vorbeikommt, bedarf heut-

zutage keiner näheren Erläuterung. Der Umfang beantwortet sich zum großen Teil

schon aus dem – hoffentlich vorhandenen – Gründungskonzept.1 Dabei ist zwischen

der benötigten Hard- und Software zu unterscheiden.

Hardwareanforderungen

Erfolgt die Gründung (dann) (Grund)

Allein Einzelcomputer reicht aus

Mit Partnern Netzwerk Schafft Synergien:

- Netzwerkdrucker

- Zentrale Datensicherung 

- Netzfähige 

Anwaltssoftware 

- Büromail 

mit Spezialisierung Zugang Internet und Spezialisierung erfordert 

kommerzielle Datenbank hohe Aktualität und damit 

Zugang zu Internetdaten-

banken

ohne Spezialisierung Internetzugang Reicht zur allgemeinen. 

Recherche aus.

Sollten Sie ein Netzwerk benötigen, so ist Folgendes zu beachten:

1Die Entwicklung eines Gründungskonzeptes ist schon aus Gründen eines

Finanzierungskonzeptes notwendig und ratsam.
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Netzwerkausstattung

Gerät Ausstattungsmerkmale

Server Prozessor / Hautpspeicher etc. Abhängig von den 

Anforderungen des Betriebssystems

Netzwerkkarte (10/100)

Datensicherungseinheit (Bandlaufwerk / CD-ROM-

Brenner)

Erläuterung: 

Der Server benötigt für gewöhnlich keine große Re-

chenkapazität, da die Programme auf den jeweiligen 

Clients ausgeführt werden.

Von einem drahtlosen Netzwerk (W-LAN – Wireless 

Local Area Network) muss abgeraten werden, da die 

heutigen Systeme noch nicht sicher genug gegen unbe-

fugte Zugriffe sind.

Die auf dem Server zentral gespeicherten Daten sollten 

mindestens einmal in der Woche gesichert werden. Dies

kann wahlweise durch ein Bandlaufwerk oder einen CD-

ROM-Brenner erfolgen.

Hub Netzwerkverteiler (Sternstruktur)

Erläuterung: 

Ein Hub ermöglicht es, im Netzwerk unabhängig direkt

alle Geräte anzusprechen. Wird ein Netzwerk ohne Hub

errichtet, spricht man von einer Ringstruktur. Fällt ein 

Gerät im Ring aus, kann auch auf die anderen Geräte 

nicht zugegriffen werden.
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Netzwerkausstattung

Gerät Ausstattungsmerkmale

Router Netzwerkverteiler (LAN – Local Area Network) 

ISDN- / DSL-Zugang

Firewallfunktion 

Optional: Accesspoint für W-LAN

Druckerport

Erläuterung:

Ein Router ist ein erweiterter Hub, der die Datenpakete 

anhand der Adresse eines bestimmten Protokolls zu ei-

nem jeweiligen Zielrechner leitet und die o.g. weiteren 

Funktionen beinhalten kann.

Client (PC) Netzwerkkarte (LAN)

Pentium®

Mind. 64 MB Hauptspeicher (besser mehr)

Festplatte ab einer Größe von 20 GB

Hardwareanforderungen der verwendeten Software 

beachten

Erläuterung:

Die Hardwareanforderungen sind abhängig von den An-

forderungen der verwendeten Software. So haben Kanz-

leiprogramme und/oder Spracherkennungssysteme einen

erheblich höheren Speicherbedarf.

Nach der Bestimmung der Computerhardware stellt sich die Frage nach der zu ver-

wendenden allgemeinen Softwareausstattung.
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Softwareausstattung

Gerät Software

Server Linux (Red Hat® / Suse®)

Windows XP®

Windows 2000®

Sonstige Netzwerkdienstprogramme, z.B. 

Kanzleisoftware

Erläuterung: 

Die Unterschiede der o.g. Betriebssysteme hier aufzulis-

ten, würde zu weit führen. Als ein erheblicher Faktor 

kann jedoch der Preisunterschied zwischen den Linux-

Produkten und Microsoft Windows genannt werden. 

Jedoch muss bei der Wahl von Linux als Betriebssystem

vorher geklärt werden, ob die eventuell auch später ge-

wünschten Netzwerkdienstprogramme wie z.B. eine 

Kanzleisoftware unter Linux funktionieren

Client Linux (Red Hat® / Suse®)

StarOffice®

Windows Office XP®

Windows Office 2000®

Sonstige Programme, z.B. Kanzleisoftware

Erläuterung: 

Benötigt wird in einer Kanzlei primär ein Schreibpro-

gramm sowie ggf. eine Tabellenkalkulation, ein Web-

browser und ein E-Mail-Programm.

Alle o.g. Programmpakete enthalten Schreib- und Tabel-

lenkalkulationsprogramme.

Das StarOffice‚ ist in der Lage, Dateien, die unter Win-

dows erstellt wurden, zu öffnen, zu bearbeiten und im 

Windowsformat abzuspeichern. Als Internetprogramme 

können hier die Netscape-Produkte eingesetzt werden.
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Weiter stellt sich die Frage, ob ein komplexes Anwaltsprogramm eingesetzt wird

und was dieses können sollte.

Grundsätzlich empfiehlt sich der Einsatz eines Programms mit dem zumindest die

Stammdatenverwaltung durchgeführt wird. Die komplexen, integrierten Anwaltspro-

gramme (Verbindung der Programmsegmente untereinander und mit der Textverar-

beitung) sind in der Regel sehr teuer. Wenn der Anschaffungspreis akzeptabel ist,

dann entstehen oft hohe Folgekosten (Hardwareanpassung, Wartung, Updates,

Schulung).

Erste Anhaltspunkte zur Auswahl einer Anwaltssoftware kann die nachfolgende

Aufstellung bieten:

Anwaltsprogramm

Komponente Fähigkeit

Stammdatenverwaltung Kollisionsprüfung

Ausdruck von Handaktenbögen, Etiketten etc.

Detailsuche auch nach fehlenden Adressangaben

Exportfunktion

Erläuterung: 

Die Stammdatenverwaltung ist das "Herz" jeder Kanzlei

und sollte daher mit größter Sorgfalt behandelt werden.

Nur durch diese Daten ist der Kontakt zu den Mandan-

ten aufrecht zu erhalten.

Wiedervorlagen / Automatische Verwaltung

Termine / Fristen Wochen- und Tagesausdruck

Vorfristen

Zuordnung der Fristen zu den Stammdaten

Mahnverfahren Verwaltung

Druckvorlage / Druckeranpassung zum direkten 

Druck in die Formulare

Verknüpfung mit Stammdaten und Wiedervorlagen
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Anwaltsprogramm

Komponente Fähigkeit

Zwangsvollstreckung Verwaltung

Verknüpfung mit Stammdaten und Wiedervorlagen

Gebührenabrechnung Zuordnung zur Akte

Automatische Wiedervorlage (interner Mahnstatus)

Zeiterfassung per Knopfdruck (individuelles 

Zeithonorar und Zeitmanagement)

Jederzeitige Gebührenzuordnung

Buchhaltung / Schnittstelle Mahnstatus

Rechnungswesen Trennung Fremd- und Eigengelder

Verwaltung der Bürokosten (Miete, Personal etc.)

Textbausteine/ Individuelle Rechtsgebiete

Arbeitsschritte Anpassbare Formatvorlagen zur Erstellung bzw. 

Anpassung eines Briefbogens

Speichern des vollständigen Textes zur Akte

Archivfunktion (suche nach Begriffen "Segelboot" etc.)

Sonstiges Intuitive Benutzerführung

Gestaltung ähnlich dem Betriebssystem (Linux, 

Windows)

Dokumentation

Telefonsupport

Abschließend ist festzuhalten, dass derzeit bei dem Erwerb einer Kanzleilösung zwi-

schen mehr als 40 Programmen gewählt werden kann. Durchgesetzt haben sich aber

nur wenige Anbieter. Bei der Anschaffung sollte man daher darauf achten, wie hoch

die Installationsdichte (Anzahl der Arbeitsplätze) ist. Das Personal sollte nach Mög-

lichkeit ohne große Schwierigkeiten bei einem Kanzleiwechsel mit der vorhandenen

Lösung arbeiten können. Deshalb sind nicht immer die modernsten, innovativsten

Programme mit geringer Anwenderzahl zu empfehlen. 
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Es empfiehlt sich eine umfassende Recherche bei Kollegen über die eingesetzten Pro-

dukte. Hierbei sind nicht nur die Praxisinhaber sondern vorrangig die Mitarbeiter zu

befragen. 

Messen und fachbegleitende Ausstellungen anlässlich größerer Anwaltstreffen sollten

zur Prüfung und zum Vergleich genutzt werden. Der eigene Eindruck ist entschei-

dend. Wenn die Kompetenz fehlt, sollte ein Wissender hinzugezogen werden. In kei-

nem Fall darf man blind den Ausführungen der Verkäufer vertrauen.

Eine Marktübersicht zu Anwaltsprogrammen finden Sie in der Ausgabe Mai 2002 der

Zeitschrift "MC, Management und Computer in der Anwaltskanzlei" auf den Seiten

23 – 26  sowie in digitaler Form im Internet unter

http://www.lexxion.de/mc/archiv/fullmc3_2002.pdf .

§
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Elektronische Recherche 
leicht gemacht

Der Rechtsanwalt ist per Rechtsnorm 

(§ 43 Abs. 6 BRAO) zur ständigen Fort-

bildung und damit zur Beobachtung der

Rechtsentwicklung angehalten. Den

Überblick zu behalten, ist aus haftungs-

technischen Gründen notwendig, aber

aufgrund der Flut an neuen Entschei-

dungen, Gesetzen und Verordnungen

schwierig. Die zunehmende Konkurrenz

und der dadurch bedingte größere Zeit-

und Umsatzdruck verringern zusätzlich

den Freiraum zur Fortbildung.

Will man der Haftungsfalle entgehen,

sind Wege zu suchen, die eine möglichst

umfassende Recherche bei reduziertem

Zeitaufwand ermöglichen. Aufgrund des

o.g. Umfangs der Rechtsentwicklung ist

dies nur noch durch die Nutzung digita-

ler Medien möglich. Der Anwalt wird

daher in Zukunft ohne eine digitale Re-

cherche nicht mehr auskommen.

Im Folgenden wird ein Überblick über

die gebräuchlichsten Methoden gegeben:

CD-ROM-Recherche
1

Inhaltlich bieten die CD-ROMs im Re-

gelfall eine mehr oder weniger an Win-

dows angelehnte und damit einfach zu

nutzende Bedienungsführung. 

Dem Nutzer wird nach Einlegen der

CD-ROM eine Benutzeroberfläche ange-

boten2. Über diese ist in der Regel eine

Katalogwahl und unmittelbare Suche

möglich. 

Die meisten CD-ROMs ermöglichen eine

Speicherung der einmal gefundenen Ein-

stellungen, indem eine Datei auf dem

Computer abgelegt wird. Dadurch kön-

nen bestimmte Suchfenster oder Start-

bilder eingestellt werden.

Soweit von der Struktur bzw. vom In-

stallationsprogramm der CD-ROM vor-

gesehen, sollte der komplette Inhalt auf

dem Computer gespeichert werden. Dies

vereinfacht die Nutzung. Für Netzwerke

ist zu beachten, dass nicht jede CD-ROM

eine Netzwerknutzung zulässt.

Als CD-ROM bieten sich analog der

Beck`schen Gesetzestexte entsprechende
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1
Compact Disk Read Only Memory ; speicherbarer Datenumfang: 700 – 800 MB

2 Die CD-ROM startet nur dann direkt, wenn die Standardeinstellung "Autoplay" für das CD-ROM-
Laufwerk nicht deaktiviert worden ist. Die Funktion ist unter Windows aufzurufen über 
"Arbeitsplatz", Klicken der rechten Maustaste auf das CD-ROM-Laufwerk und den Begriff 
"Eigenschaften" auswählen.



Gesetzessammlungen mit z.B. quartals-

mäßigen Updates an. Dies erspart zwar

nicht die Nachlieferungen, beschert dem

Verwender aber - neben der digitalen

Weiterverwendungsmöglichkeit – jene

Gesetze, welche er für gewöhnlich nicht

als Papierausgabe vorliegen hat. Daneben

bieten diverse juristische Fachverlage

das schon anderweitig veröffentlichte

Wissen als CD-ROM an3. Neben den

Kosten der Anschaffung besteht dabei

das Problem, dass es – außer bei abge-

schlossenen Zeitschriftenjahrgängen –

möglich ist, dass die Datenaktualität

schon bei Auslieferung nicht mehr den

aktuellen Rechtsstand wiederspiegelt.

Daher bieten sich als CD-ROM die In-

halte solcher Anbieter an, die wenig bis

gar nicht aktualisiert werden müssen

(abgeschlossene Zeitschriftenjahrgänge,

Schmerzensgeld- oder Schwackeliste

etc.) bzw. die eine kostengünstige Er-

gänzungslieferung beinhalten.

Internetrecherche

Alternativ bzw. in Ergänzung zur CD-

ROM hat sich mittlerweile das Internet

durchgesetzt. Der Sucherfolg ist daher

stark abhängig von der Strategie des In-

ternetnutzers. Dabei ist es unerheblich,

ob direkt juristische Datenbanken oder

eine Suchmaschine aufgerufen werden.

Auch innerhalb einer juristischen On-

linedatenbank bedarf es der Hilfe einer

Suchmaske.

Der erste Schritt einer Internetsuche ist

jedoch nicht zwingend die Nutzung ein-

er Suchmaschine.

Suchstrategie

Es sollte zunächst geprüft werden, ob

ein allgemein umschreibender Begriff als

Internetadresse existiert und ob dort

nicht ein weiterführendes Informations-

angebot eingestellt ist.

So findet man, wie in der nachfolgenden

Tabelle exemplarisch aufgezeigt, unter

bestimmten Begriffen, welche man zwi-

schen dem "www." und dem ".de" ein-

setzt, durchaus nützliche Informationen:
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3
NJW, NJW-RR, Nomos-Gesetze, juris-CD-ROM u.v.m.

§



Rubrik Begriff URL4

• Rechtsgebiete • Arbeitsrecht http://www.arbeitsrecht.de

• Insolvenzrecht http://www.insolvenzrecht.de

• Mietrecht http://www.mietrecht.de

• Familienrecht http://www.familienrecht.de

etc.

• Gerichte • Amtsgerichte http://www.amtsgerichte.de 

• Landgerichte http://www.landgerichte.de 

• Oberlandesgerichte http://www.oberlandesgericht.de 

• Bundesgerichtshof http://www.bundesgerichtshof.de

etc.

• Organisationen • Bundesrechtsanwalts-

kammer (BRAK) http://www.brak.de 

• Deutscher Anwalt-

verein (DAV) http://dav.de 

• Marktplatz-Recht® http://www.marktplatz-recht.de 

• Rechtsanwaltskammer 

Koblenz http://www.rakko.de 

etc.

etc.
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4 Uniform Recource Locator

Die obige Liste könnte um viele weitere Begriffe, wie z.B. Automarken, Bahn, Reise-

planung, Zeitungen u.v.m. erweitert werden.

Wichtig ist, dass dem Internetnutzer diese Möglichkeit bewusst ist, wenn er andere

Suchwege benutzt. Die Nutzung anderer Suchoptionen bedeutet, dass über den Be-

griff als URL kein oder nur ein unzureichendes Ergebnis erzielt worden ist.
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Suchmaschinen

Soll eine Suchmaschine genutzt werden, so ist zwischen zwei verschiedenen Arten zu

unterscheiden: Volltextsuchmaschinen und Kataloge. Die Kataloge entstehen da-

durch, dass Redakteure nach Links mit relevanten Inhalten suchen und diese in ent-

sprechende Rubriken speichern. Dies bietet den Vorteil einer Einteilung, birgt aber

auch die Gefahr der subjektiven Einfärbung der Auswahl durch den Geschmack des

Redakteurs und ferner, dass die Zusammenstellung nicht abschließend ist.

Katalogsuchmaschinen sind z.B. 

AltaVista (http://www.altavista.de) 

YAHOO! (http://www.yahoo.de), 

wohingegen z.B. die Suchmaschinen 

Google (http://www.google.de) 

MetaGer (http://www.metager.de) 

das gesamte Internet durchsuchen.

Boolsche-Operatoren

Die Nutzung des Suchfeldes der Suchmaschinen durch einfache Worteingabe führt

meist zu einer unübersehbaren Anzahl von Treffern. Daher ist allen Suchmaschinen

gemeinsam, dass in den Suchfeldern mit den sog. Boolsche-Operatoren gesucht wer-

den kann. Dies bedeutet, dass im Suchfeld mehrere Begriffe miteinander verbunden

werden können. Die Funktionsweise verdeutlicht die nachfolgende Tabelle am

Beispiel von "AltaVista".

www



Suche Funktion

mona lisa Findet Dokumente die mindestens einen der gesuchten 

Begriffe in Groß- und Kleinschreibung (Mona, MONA, 

liSA, Lisa) enthalten. Die gefundenen Ergebnisse werden 

von AltaVista geordnet. Dabei werden zuerst die Doku-

mente aufgeführt, die zu Beginn eines Textes beide Worte

in unmittelbarer Nähe zueinander aufweisen.

Mona Lisa Nur SUCHE - findet nur Dokumente, die entweder Mona 

oder Lisa enthalten. AltaVista geht davon aus, dass Sie an 

exakten treffern interessiert sind. Wenn Sie Großschreibung

verwenden, finden Sie daher nur Worte in Großschreibung.

+mona +lisa Findet nur Dokumente, die beide Suchbegriffe enthalten

"Mona Lisa" Nur SUCHE - Findet Dokumente, in denen beide Wörter 

großgeschrieben direkt nebeneinander stehen. Wenn Sie 

mehrere Wörter in Anführungszeichen setzen, verwandeln

Sie die Wörter in eine Phrase. Damit weiß AltaVista, dass

Sie nur an Dokumenten interessiert sind, die diese Wörter

in einer Reihenfolge aufweisen.

+"Mona Lisa"-Louvre Findet Dokumente, die "Mona Lisa" aber nicht das Wort 

Louvre enthalten.

+Mona +Lis* Findet Dokumente, die das Wort Mona enthalten und alle

Wörter, die mit Lis beginnen. Wenn sie nicht sicher sind,

wie ein Wort genau buchstabiert wird, können Sie den 

Joker (*) benutzen.

text:"Mona Lisa" Findet alle Seiten, an denen an irgendeiner Stelle im Text 

die Wörter "Mona Lisa" vorkommen.

url:"Louvre" Findet alle Dokumente, die den Louvre in der URL (Web-

Adresse) enthalten
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Bei der anschließenden Nutzung der

Trefferausgabeseite ist darauf zu achten,

dass die Inhalte in einem separaten Fen-

ster angezeigt werden. Dies lässt sich am

einfachsten bewerkstelligen, indem man

den Verweis (Link) anstatt mit der lin-

ken, mit der rechten Maustaste anklickt

und in dem dann erscheinenden Fenster

"In neuem Fenster öffnen" auswählt. Bei

der Suchmaschine http://www.metager.de"

kann z.B. die Funktion "Öffnen im neuen

Fenster" für alle Treffer voreingestellt

werden.

Datenbanken

Die Suchmaschinen geben als Treffer

nicht nur Einzeldokumente aus, sondern

auch Datenbanken, die im Internet prä-

sent sind.

Hierbei ist zwischen kommerziellen und

nicht kommerziellen Datenbanken zu

unterscheiden, wobei teilweise kommer-

zielle Anbieter Auszüge ihrer Inhalte

ohne Kosten einstellen. Bei den nicht

kommerziellen Datenbanken besteht

immer das Risiko der mangelnden Daten-

aktualität. Der dortige Zukauf von In-

halten erfolgt nicht immer zeitnah zu

den Änderungen im Datenbestand.

Klassiker der kommerziellen

Diensteanbieter sind in alphabetischer

Reihenfolge:   

ALexIS® (http://www.alexis.de), 

Beck® (http://www.beck.de), 

juris® (http://www.jurisweb.de). 

Daneben sind natürlich auch Bundesan-

zeiger, Creditreform u.v.a. mit einem

kommerziellen Angebot online.

Für die Entscheidung ob und wenn ja,

welches kommerzielle Angebot genutzt

werden soll, kann nachfolgende Check-

liste erste Anhaltspunkte liefern:

Checkliste Datenbankauswahl

Benötigte Inhalte

ausschließlich Spezialinhalte 

(Arbeitsrecht etc.)

ein komplettes Rechtsgebiet

mehrere Rechtsgebiete

Weitere Dienste (Creditreform, 

Bundesanzeiger etc.)

Preismodelle

Monatspauschale unabhängig von der

Nutzung

Monatspauschale plus zusätzlicher 

Dokumentenpreise

Keine Monatspauschale und erhöhter

Dokumentenpreis

Zuordnungsmöglichkeit der Abfrage 

zum Mandanten

Die Entscheidung ist abhängig von der

geplanten Nutzung und kann nur indivi-

duell bestimmt werden. Soweit möglich,

sollte der Berufsanfänger zur Reduzierung

der monatlichen Lasten ein Modell ohne

monatliche Pauschale wählen. Dies erhöht

zwar den Dokumentenpreis, ist aber, so-

weit der Abfrageumfang noch nicht fest-

steht, das günstigere Preismodell.
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Damit die Kosten der Recherche abge-

rechnet werden können, ist zu beachten,

dass das gewählte Onlineangebot eine

Zuordnung zu einer Aktennummer oder

Ähnliches ermöglicht. Außerdem kön-

nen die Kosten nur dann gegenüber dem

Mandanten abgerechnet werden, wenn

hierüber eine Honorarvereinbarung

besteht.

Zur Nutzung der Datenbank gilt das

oben zur Internetrecherche Gesagte.

Auch hier können abhängig vom Anbie-

ter, entweder Boolsche-Operatoren oder

mehrere Eingabefelder durch die Aus-

wahl "und" bzw. "oder" miteinander ver-

knüpft werden. Zu berücksichtigen ist

bei der Suche in kommerziellen Daten-

banken ferner, dass schon die Trefferaus-

gabe Geld kosten kann. Daher ist bei

der Eingabe der Suchbegriffe besondere

Sorgfalt angebracht. Eine Ausgabe von

50 oder mehr Treffern ist bei Suchanfra-

gen keine Seltenheit.

E-Mail

Der E-Mail-Dienst des Internets ist ein

nicht zu unterschätzendes Medium zur

regelmäßigen Informationsbeschaffung.

Diverse Betreiber von juristischen Por-

talen versenden wöchentlich oder monat-

lich Newsletter an eingetragene Mitglie-

der. In diesen Newslettern wird, mehr

oder weniger verpackt in die übliche

Werbung, über aktuelle juristische The-

men berichtet.

Darüber hinaus gibt es auch kommer-

zielle Dienste, die gegen Entgelt aus

vorher ausgewählten Rechtsgebieten die

aktuellen News sammeln und wöchent-

lich zustellen.

Die wöchentliche Zusendung aufbereite-

ter Rechtsinformationen kann es immens

erleichtern, den Überblick über die ak-

tuelle Rechtsprechung und Gesetzeslage

zu behalten.

Fazit

Der Jurist wird ohne digitale Recherche

nicht mehr auskommen. Welche Medien

er in welchem Umfang nutzt, hängt von

Aufbau und Spezialisierung sowie den

persönlichen und finanziellen Möglich-

keiten des Berufsträgers ab.

Empfohlen wird die Nutzung von Such-

maschinen, die Registrierung in kom-

merziellen Datenbanken ohne Monats-

pauschale sowie die Registrierung bei

ausgewählten Newsletterversendern.
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Buchhaltung

Buchführung in der Anwaltskanzlei

Wenn von Buchführung im Zusammenhang mit Steuern und Controlling die Rede

ist, meint man damit die Finanzbuchführung (FIBU). In der anwaltlichen

Alltagsarbeit in eigener Sache gibt es allerdings noch zwei weitere Arbeitsfelder, die

man ebenfalls als Buchführung bezeichnet: die Mandantenbuchführung und die

Forderungsbuchführung.

Der Abrechnungsverkehr im Anwaltsbüro

Finanzbuchhaltung Mandantenbuchführung Forderungsbuchführung

Betriebseinnahmen Abrechnung des RAs Es geht um die Abrechnung 

(BF) und Betriebs- und seine Mandanten der Forderungen des

ausgaben (BA) werden Mandanten (Gläubigers)

aufgezeichnet mit seinem Schuldner.

Wird meist als Teil des Sach-

gebietes "Zwangsvollstreckung"

aufgefasst, da es um die Bei-

treibung von Forderungen geht.

Es werden Konten Für jedes Mandat wird Es werden für jedes Bei-

geführt: ein Konto geführt. treibungsmandat (Inkasso-

- Erlöskonten Ausgewiesen werden: mandat) erfasst: 

- Kostenkonten - Honorare - Haupftforderung

- Finanzkonten - Auslagen - Kosten 

- Fremdgelder - Zinsen

Ziele der FIBU: Verknüpfung der Es werden für jedes Bei-

Ermittlung des Mandantenbuch- treibungsmandat (Inkasso-

Gewinns für die haltung mit der FIBU: mandat) erfasst:

Einkommenssteuer Das erhaltene Mandat - Hauptforderung

ist auch eine BE für die - Kosten

FIBU - Zinsen
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Finanzbuchhaltung Mandantenbuchführung Forderungsbuchführung

Aufzeichnung der Offene Forderungen Besonders wichtig bei 

Umsätze und der aus (erstellten) noch Teilzahlungen wegen 

Vorsteuerbeträge nicht bezahlten §§ 366, 367 BGB

für die Umsatzsteuer Rechnungen können

Eigenkontrolle der aufgezeichnet werden

Wirtschaftlich-

keit (Controlling)

Notizen
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Finanzbuchführung und Besteuerung

Der Zusammenhang zwischen Buchführung und Besteuerung leuchtet ein, wenn man

sich eine Einnahme-Überschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) beispielhaft vergegenwär-

tigt. Dabei ist ein derartiger Jahresabschluss nichts anderes als das letztlich in einer

einzigen Zahl zusammengefasste Ergebnis der Buchführung eines Kalenderjahres. 

Beispiel einer Einnahme-Überschussrechnung für einen Jahreszeitraum vom

01.01.20.. bis 31.12.20..

I. Betriebseinnahmen

1. Honorareinnahmen aus RA-Tätigkeit (netto, d.h.

ohne mit dem Honorar vereinnahmte Umsatzsteuer) 262.520,00 EUR

2. vereinnahmte Umsatzsteuer aus Honorarrechnungen 42.003,20 EUR

3. Umsatzsteuer erstattet vom Finanzamt 672,00 EUR

4. Zinseinnahmen (für Überschüsse auf betrieblichen

Bankkonten) 384,00 EUR

5. Gewinne aus Anlageverkäufen (brutto, d.h. inkl. 

Umsatzsteuer) 1.000,00 EUR

6. Privatanteil an Fahrzeugkosten (brutto) 6.066,50 EUR

7. Privatanteil an Telefonkosten (brutto) 969,49 EUR

Summe der Betriebseinnahmen 313.606,10 EUR

II. Betriebsausgaben (netto)

1. Personalkosten 78.326,00 EUR

2. Raumkosten 24.412,00 EUR

3. Bürobedarf 5.813,00 EUR

4. Fahrzeugkosten (ohne Abschreibungen,  

diese sind hier in II. 13 enthalten)    6.138,00 EUR

5. Beiträge und Versicherungen 3.415,00 EUR

6. Kosten für Fortbildung 2.256,00 EUR

7. Reisekosten 1.834,00 EUR

8. Bewirtungskosten zu 100 % 886,00 EUR

9. Fachliteratur 2.212,00 EUR

10. Porti, Telefon 3.588,00 EUR

11. Umsatzsteuer, gezahlt an Lieferanten 4,416,00 EUR

12. Umsatzsteuer 38.286,00 EUR
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13. Abschreibungen auf Anlagevermögen 11.800,00 EUR

14. Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.180,00 EUR

15. Sonstige Kosten 2.412,00 EUR

Summe der Betriebsausgaben 187.172,00 EUR

III. Jahresergebnis

Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben 126.434,10 EUR

Hinzurechnung von 20 % der Bewirtungskosten zum 

Überschuss 177,20 EUR

ergibt einen der Besteuerung zugrunde liegenden Gewinn von 126.611,30 EUR

Notizen



Der Gewinn vor Steuer

Der Gewinn vor Steuer ist das Ergebnis

von allen Additionen der einzelnen Kon-

ten. Auf diesen Einzelkonten wurden im

Beispielsjahr zuvor alle sogenannten Ge-

schäftsvorfälle festgehalten. Der Proto-

typ einer anwaltlichen Betriebseinnahme

ist dabei das erhaltene Mandantenhono-

rar, als typische Betriebsausgabe sei der

Betrag für ein anwaltliches Fachbuch ge-

nannt. Wenn derartige Geschäftsvorfälle

laufend gebucht werden, ergeben sich

zum Jahresende die Summe aller Einnah-

men sowie die Summe aller Ausgaben. 

Der Weg von der Buchung zum

Jahresergebnis 

• Nehmen Sie bei jeder in Geld zuge-

flossenen (§11 I EStG) Betriebsein-

nahme eine Buchung vor. 

• Da die Umsatzsteuer nach ihrer grund-

sätzlichen Konzeption – gekürzt um 

die sogenannte Vorsteuer aus den 

Rechnungen unserer Lieferanten – an 

das Finanzamt abzuführen ist, sind der

Umsatzsteuerbetrag und der Vorsteu-

erbetrag gesondert zu erfassen. Das 

machen EDV-Programme bei entspre-

chender Eingabe automatisch. 

• Bei jedem Geschäftsvorfall, der eine 

Betriebsausgabe darstellt, ist bei Geld-

abgang (§ 11 II EStG) ebenfalls eine 

Buchung durchzuführen. Es gilt die 

zuvor erwähnte Besonderheit, dass 

Eingangsrechnungen mit offen ausge-

wiesener Vorsteuer, den an das Finanz-

amt abzuführenden Umsatzsteuerbe-

trag zu unseren Gunsten vermindern. 

• Buchungen erfolgen auf Konten. 

Hierbei unterscheidet man Finanzkon-

ten und Sachkonten. Nur die Sachkon-

ten fließen ein in den Jahresabschluss, 

die Einnahme-Überschussrechnung 

nach § 4 Abs. 3 EStG. 

• Greifen Sie bei der Einrichtung von 

Konten auf die Hilfe von Kontenrah-

men zurück. Kontenrahmen finden Sie

bei Datev oder bei Herstellern von 

Anwaltssoftware sowie in Fachbüchern

zur Anwaltsorganisation. 

Auszugsweise entnommen aus :

Brünning/Abel (Hrsg.), Dr. R. Möller

(Mitautor). Die moderne Anwaltskanz-

lei, 3. Auflg. 2001, Deutscher Anwalt

Verlag. 
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Mandatsannahme

Für alle Arbeitsabläufe in der Kanzlei

sollte es ein Ablaufschema geben. 

So auch für die Mandatsannahme.

Vor jeder Mandatsannahme steht die

Kollisionsprüfung.

Diese Prüfung erfolgt immer, bevor der

Sachverhalt aufgenommen wird! In je-

dem Fall wird sofort abgefragt, um wel-

chen Sachverhalt es sich handelt (z.B.

Familienrecht, Verkehrsrecht, Wettbe-

werbsrecht usw.)

Um die Kollisionsprüfung durchführen

zu können, ist es notwendig folgende

Daten zu erfragen:

• Vollständiger Name und Adresse vom 

Mandanten 

- auch gesetzliche Vertreter wie 

Vorstände usw.-

• Vollständiger Name und Adresse der 

evtl. Gegenpartei

- auch gesetzliche Vertreter wie 

Vorstände usw.-

Zur Prüfung werden sodann die entspre-

chenden, in der Kanzlei geführten Da-

teien gesichtet (Prozessregister usw.). 

In Verkehrsrechtspraxen gibt es oftmals

ein Unfallregister. Dort werden Zeit-

punkt und Unfallort geführt. Hieran

lässt sich rasch feststellen, ob im Zu-

sammenhang mit diesem Unfall schon

ein Mandat angenommen wurde. 

Folgende Gründe sollten bei der Kolli-

sionsprüfung ebenfalls Beachtung fin-

den:

1. Firmenverflechtungen

2. Schiedsrichtertätigkeit

3. Persönliche Gründe

4. Ethische Gründe

5. Kanzleiziele / -ausrichtung 

(Tätigkeitsschwerpunkte, 

Spezialisierung usw.)

Die Grunderfassung der Daten und die

Datenüberprüfung kann von erfahrenen

Mitarbeitern vorgenommen werden.

Selbstverständlich können die Punkte 3.

und 4. nur vom Anwalt entschieden

werden. 

Für die Erfassung der Daten sollte ein

Formblatt der Kanzlei erstellt werden.

Die Angaben über den Mandanten soll-

ten ergänzt werden mit den Bankverbin-

dungen, Arbeitsverhältnissen und evtl.

auch Vermögensverhältnissen (Grund-

besitz usw.). Dies sollte vor dem Hin-

tergrund geschehen, dass der potentielle

Mandant zum Gegner / Schuldner wer-

den kann und dann Vollstreckungen ein-

facher werden! Die Fragen sind natürlich

behutsam zu stellen!

Wenn nach vorgenommener Kollisions-

prüfung das Mandat angenommen wird,
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erfolgt dies ausschließlich durch den

Anwalt. 

Dieser erfasst nun den Sachverhalt, wo-

bei es darauf ankommt, den Mandanten

behutsam zu führen, damit zielgerichtet,

d.h. zeitsparend gearbeitet wird. Die

Fakten werden rudimentär schriftlich

festgehalten. Die Unterlagen des Man-

danten sollten gesichtet und nur die re-

levanten einbehalten werden.

Es ist zu prüfen, ob ein sofortiges Han-

deln erforderlich wird (Fristen!). 

Die eigene Rechtskenntnis wie auch die 

Deckungssumme der Berufshaftpflicht

sollten im Geiste hinterfragt werden. 

Ein angemessener Kostenvorschuss sollte

erhoben und evtl. eine Honorarverein-

barung geschlossen werden.

Aus Marketinggründen empfiehlt es sich

nachzufragen, wieso der Mandant die

Kanzlei aufgesucht hat und wie er sie

bewertet.

Wichtig bei der ersten Begegnung mit

einem Mandanten ist, eine persönliche

Ebene zu schaffen.
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Anwalts-
gebührenrecht

Dieser Beitrag wurde verfasst auf der

Grundlage der zum Zeitpunkt der Bear-

beitung (Sommer 2003) gültigen Ge-

setze (BRAGO). Nach einem Referen-

tenentwurf eines Gesetzes zur Moderni-

sierung des Kostenrechts (Kostenrechts-

modernisierungsgesetzes – KostRMoG) –

Stand: 27.8.2003  soll auch das Anwalts-

gebührenrecht vollkommen neu in einem

sog. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

(RVG) strukturiert werden. Nach dem

Gesetzesentwurf soll das RVG zum

1.07.2004 in Kraft treten. Wenn das

RVG tatsächlich so vom Gesetzgeber

beschlossen und verabschiedet wird,

dann wird die Abrechnung vom Anwalt

nach dem RVG erfolgen müssen.

Vergütung nach der BRAGO

Die Vergütung des Rechtsanwalts für

seine Berufstätigkeit bemisst sich nach

der BRAGO (§ 1 Abs. 1 BRAGO): 

Berufstätigkeit definiert § 3 Abs. 1

BRAO wie folgt: "Der Rechtsanwalt ist

der berufene unabhängige Berater und

Vertreter in allen Rechtsangelegenhei-

ten."

§ 1 Abs. 2 BRAGO nennt einige Tätig-

keitsbereiche, die nicht nach der

BRAGO vergütet werden.  

Die BRAGO unterscheidet:

• Wertgebühren

Der Gebührensatz (5/10, 10/10) ergibt

sich ebenso aus dem Gesetz, wie der 

Gegenstandswert. Mit beiden Kompo-

nenten kann die Gebühr, die der 

Rechtsanwalt dem Mandanten in Rech-

nung stellt aus der Gebührentabelle zu

§ 11 BRAGO entnommen werden. 

• Satzrahmengebühren

Das Gesetz legt nur den Satzrahmen 

(z.B. in § 118 Abs. 1 S. 1 BRAGO = 

5/10 bis 10/10) fest. Innerhalb dieses 

Satzrahmens hat der Rechtsanwalt den 

Gebührensatz im Einzelfall unter Be-

rücksichtigung aller Umstände, insbe-

sondere der in § 12 BRAGO genann-

ten Merkmale nach billigem Ermessen 

zu bestimmen. Es ist zu berücksich-

tigen: 

- Bedeutung der Angelegenheit für den

Auftraggeber

- Vermögens- und Einkommensver-

hältnisse des Auftraggebers

- Umfang der anwaltlichen Tätigkeit

- Schwierigkeit der anwaltlichen 

Tätigkeit.

• Betragsrahmengebühr

Das Gesetz bestimmt den Mindest- 

und den Höchstbetrag (z.B. § 83 Abs. 
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1 Nr. 3 BRAGO = 50 Euro bis 660 

Euro). Innerhalb dieser Beträge hat der

Rechtsanwalt die Gebühr im Einzelfall

unter Berücksichtigung aller Umstän-

de, insbesondere der in § 12 BRAGO 

genannten Merkmale nach billigem 

Ermessen zu bestimmen. 

• Auslagen neben den Gebühren

Neben den Gebühren für seine Tätig-

keit kann der Rechtsanwalt die ihm im

Rahmen des Mandates entstandenen 

Auslagen dem Mandanten in Rech-

nung stellen:

- § 26 BRAGO – Aufgewandte Ent-

gelte für Post- und Telekommunika-

tionsdienstleistungen

- Weiterberechnung des tatsächlichen 

Aufwandes oder

- Pauschsatz = 15 % der gesetzlichen 

Gebühren in derselben gebühren-

rechtlichen Angelegenheit und in 

demselben Rechtszug, jedoch höch-

stens 20 Euro, in Straf- und Buß-

geldsachen höchstens 15 Euro.

- § 27 BRAGO – Dokumentpauschale 

für Abschriften, Ablichtungen / Foto-

kopien in den in § 27 BRAGO ge-

nannten Fällen 

Höhe (Nr. 9000 GKG-KostVerz.)

- für die ersten 50 Seiten je Seite

0,50 Euro

- für jede weitere Seite 0,15 Euro

- für die Überlassung von elektro -

nisch gespeicherten Dateien je 

Datei 2,50 Euro

- § 28 BRAGO-Reisekosten

- Fahrtkosten – bei Benutzung eines 

eigenen Kraftfahrzeuges 0,27 Euro 

je gefahrenen Kilometer zuzüglich 

bare Auslagen, insbesondere Park-

gebühren

- bei Benutzung anderer Verkehrs-

mittel die tatsächlichen Aufwen-

dungen soweit sie angemessen sind

- Tage- und Abwesenheitsgeld – bei 

Abwesenheit vom Kanzlei- und 

Wohnort

bis 4 Stunden 15,00 Euro

4 bis 8 Stunden 31,00 Euro

mehr als 8 Stunden 56,00 Euro

• Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer auf die Gebühren und

Auslagen kann der Rechtsanwalt von

dem Mandanten ersetzt verlangen (§ 25

Abs. 2 BRAGO) sofern diese nicht uner-

hoben bleibt. 

Gegenstandswert

Für den Ansatz einer Wert- und einer

Satzrahmengebühr hat der Rechtsanwalt

zunächst den Gegenstandswert zu be-

stimmen. 

Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren

Der Wert bestimmt sich gemäß § 8 Abs.

1 S. 1 BRAGO nach den für die Ge-

richtsgebühren geltenden Wertvorschrif-

ten. Dies sind die §§ 12 – 25 GKG. Er-
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gibt sich aus diesen keine spezielle

Wertvorschrift, gelten die §§ 3 – 9 ZPO.

Beispiele:

• Mit der Klage werden 12.489 Euro 

zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 % 

Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz verlangt. 

Gegenstandswert: 12.489 Euro

• Nach Beendigung eines Mietverhält-

nisses über eine Wohnung wird Räu-

mungsklage erhoben; gleichzeitig wird

der rückständige monatliche Mietzins 

von 4 x 700 Euro geltend gemacht. 

Gegenstandswert: 11.200 Euro

(Räumung: das für die Dauer eines 

Jahres zu zahlende Entgelt = 12 x 700

Euro - § 16 Abs. 2 GKG + Forderung 

des rückständigen Mietzinses = 4 x 

700 Euro = 2.800 Euro)

• Mit der Klage wird ein monatlicher 

Unterhalt von 500 Euro verlangt, so-

wie ein rückständiger Unterhalt für 4 

Monate. Gegenstandswert: 8.000 Euro

(Unterhalt: der für die ersten 12 Mo-

nate nach Einreichung der Klage oder 

des Antrages geforderte Betrag ist 

maßgebend = 12 x 500 Euro = 6.000 

Euro - § 17 Abs. 1 GKG + Rückstän-

de 4 x 500 Euro = 2.000 Euro)

Tätigkeit außerhalb eines gericht-

lichen Verfahrens

Nach § 8 Abs. 1 S. 2 BRAGO gelten die

Wertbestimmungen für die Gerichtsge-

bühren auch dann sinngemäß, wenn der

Rechtsanwalt nur außergerichtlich tätig

wird. Voraussetzung ist allerdings, dass

der Gegenstand der außergerichtlichen

Tätigkeit auch Gegenstand eines ge-

richtlichen Verfahrens sein könnte.

Beispiel:

• Außergerichtlich wird eine Forderung 

von 7.853 Euro geltend gemacht. 

Gegenstandswert: 7.853 Euro

Kann der Gegenstand der außergericht-

lichen Tätigkeit nicht Gegenstand eines

gerichtlichen Verfahrens sein, so be-

stimmt sich der Wert nach den in § 8

Abs. 2 S. 1 BRAGO genannten Vor-

schriften der Kostenordnung; diese sind

sinngemäß anwendbar.

Beispiel:

• Der Rechtsanwalt ist beauftragt, einen

Mietvertrag zu entwerfen. Das Miet-

verhältnis soll auf unbestimmte Zeit 

laufen, der monatliche Mietzins soll 

450 Euro betragen. 

Gegenstandswert: 16.200 Euro

(§ 25 Abs. 1 KostO; Wert aller Leis-

tungen des Mieters/Pächters während 

der ganzen Vertragszeit, bei unbe-

stimmter Vertragsdauer Wert dreier 

Jahre  = 12 Monate x 3 Jahre x 450 

Euro = 16.200 Euro.)

Kann die außergerichtliche Tätigkeit

des Rechtsanwaltes nicht unter den in 

§ 8 Abs. 2 S. 1 BRAGO angeführten

Vorschriften der Kostenordnung einge-

ordnet werden, und steht der Wert auch

sonst nicht fest, so gilt § 8 Abs. 2 S. 2

BRAGO. Der Rechtsanwalt hat den Wert
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nach billigem Ermessen zu bestimmen: 

§ 8 Abs. 2 S. 2 BRAGO - 1. Alternative

Ergeben sich genügend tatsächliche An-

haltspunkte für eine Schätzung, dienen

diese Anhaltspunkte als Grundlage für

das anwaltliche Ermessen bei der Be-

stimmung des Gegenstandswertes. Die

Streitobergrenze von 500.000 Euro des 

§ 8 Abs. 2 S. 2 BRAGO gilt in diesem

Fall nicht. 

§ 8 Abs. 2 S. 2 BRAGO - 2. Alternative

Fehlen genügende tatsächliche Anhalts-

punkte für eine Schätzung und bei nicht

vermögensrechtlichen Gegenständen ist

ein Gegenstandswert von 4.000 Euro an-

zunehmen. Nach Lage des Falles kann

der Wert auch unter 4.000 Euro anzu-

nehmen sein, ggf. auch darüber, jedoch

nicht über 500.000 Euro.

Der Auftrag

Der erteilte Auftrag ist entscheidend

dafür, welche Gebühren dem Anwalt

zustehen.

Auftrag zur

• Beratung

- in zivilrechtlicher Angelegenheit - 

§ 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO

- 1/10 bis 10/10 Gebühr.

- in straf- / bußgeldrechtlicher oder 

sonstiger Angelegenheit, in denen 

Gebühren nicht nach einem Gegen-

standswert berechnet werden – 

§ 20 Abs. 1 S. 3 BRAGO

15 Euro bis 180 Euro

• außergerichtliche Tätigkeit

in bürgerlichrechtlichen und sonstigen

Angelegenheiten

- Gebühren gem. § 118 Abs. 1 BRAGO

5/10 bis 10/10 Gebühr

• Vertretung als 

Prozessbevollmächtigter

in einem Zivilprozess, arbeitsgericht-

lichen, verwaltungsgerichtlichen oder 

finanzgerichtlichen Verfahren

- Gebühren gem. §§ 31 ff BRAGO

10/10 Gebühren, teilweise auch 5/10

• Zwangsvollstreckung

- Gebühren gem. § 57 Abs. 1 BRAGO

= Gebühren des § 31 BRAGO 

3/10 Gebühren

• Vertretung in Straf- und 

Bußgeldsachen

- Gebühren gem. §§ 83, 84, 105 

BRAGO

Betragsrahmengebühren

z.B. § 83 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO

50 Euro bis 660 Euro

• Vertretung im sozialgerichtlichen 

Verfahren

- Gebühren gem. § 116 Abs. 1 

BRAGO
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Betragsrahmengebühren

z.B. § 116 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO = 

50 Euro bis 660 Euro

- in den in Abs. 2 des § 116 BRAGO 

genannten Fällen 

Gebühren nach §§ 31 ff BRAGO

Außergerichtliche Tätigkeit

Beratung / Auskunft

Für mündlichen, telefonischen oder

schriftlichen Rat oder eine Auskunft, die

nicht mit einer anderen gebührenpflich-

tigen Tätigkeit zusammenhängt, erhält

der Rechtsanwalt gem. § 20 Abs. 1 S. 1

BRAGO eine Gebühr von 1/10 bis

10/10 – Mittelgebühr 5,5/10, für eine

erste Beratung maximal 180 Euro. (Zur

Erstberatung siehe z.B. Enders "Die

BRAGO für Anfänger", 11. Auflage, 

Rn 1213-1220). 

Die Begrenzung des Gebührenanspru-

ches für eine erste Beratung auf 180

Euro kann durch Honorarvereinbarung

ausgeschlossen werden. 

Berät der Rechtsanwalt in straf-, buß-

geldrechtlichen oder sonstigen Angele-

genheiten, in denen die BRAGO Be-

tragsrahmengebühren vorsieht, so erhält

er eine Gebühr von 15 Euro bis 180

Euro (§ 20 Abs. 1 S. 3 BRAGO).

Anrechnung: Die Gebühr für den Rat

oder die Auskunft ist gem. § 20 Abs. 1

S. 4 BRAGO anzurechnen auf Gebühren,

die der Rechtsanwalt für eine sonstige

Tätigkeit betreffend denselben Gegen-

stand erhält, für den er auch den Rat /

die Auskunft erteilt hat. 

Außergerichtliche Tätigkeiten i.S. des

§ 118 BRAGO

Geht die auftragsgemäße außergerichtli-

che Tätigkeit des Rechtsanwaltes über

einen Rat oder eine Auskunft hinaus,

entstehen die Gebühren gem. § 118

BRAGO. Dies ist z.B. der Fall, wenn

der Rechtsanwalt für den Mandanten

Schriftverkehr mit dem Gegner oder

einem Dritten oder mit einer Behörde

führt. Auch das mündliche oder telefoni-

sche Kontaktieren eines Gegners, Drit-

ten oder einer Behörde im Auftrag des

Mandanten löst die Gebühren des § 118

BRAGO aus. Ferner ist auch nach § 118

BRAGO zu vergüten, wenn der Rechts-

anwalt für den Mandanten einen Vertrag

oder eine Urkunde entwirft. 

Abgrenzung Rat / Auskunft zur

Tätigkeit im Sinne des § 118 BRAGO

"Bei einem Rat gibt der Rechtsanwalt

punktuell eine Empfehlung, damit der

Mandant oder ein Dritter die Angele-

genheit selbst löst. Bei einer Tätigkeit

nach § 118 BRAGO übernimmt der An-

walt Schritte zur Lösung des Problems

für den Auftraggeber". (zitiert nach

BRAGO professionell 1999 Nr. 3, S. 29

(30-Mitte))
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Geschäftsgebühr

§118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO 5/10 bis

10/10 – Mittelgebühr 7,5/10.

Die Geschäftsgebühr entsteht bereits

mit dem ersten Tätigwerden nach Ertei-

lung des Auftrages durch den Mandan-

ten. Sie gilt als sog. Betriebsgebühr, die

die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwal-

tes in der außergerichtlichen Angelegen-

heit abdeckt. Es sei denn, der Rechtsan-

walt entfaltet eine Tätigkeit, die weitere

Gebühren auslöst, wie z.B. eine Bespre-

chung mit dem Gegner oder einem Drit-

ten (Besprechungsgebühr gem. § 118

Abs. 1 Nr. 2 BRAGO) oder den Ab-

schluss eines Vergleiches (Vergleichsge-

bühr gem. § 23 Abs. 1 BRAGO).

Besprechungsgebühr

§118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO 5/10 bis

10/10 – Mittelgebühr 7,5/10, wenn

einer der nachstehenden Tatbestände
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Muster – Liquidation - Beratung

Herrn/Frau/Firma

Kostenrechnung

Für die Beratung in Ihrer Angelegenheit .../ Gegenstand der Beratung...

Anwaltsgebühren

Gegenstandswert: 5.000,00 Euro

1. 7/10 Gebühr für Rat/Auskunft, §§ 11, 12, 20 Abs. 1 BRAGO 

= 210,70 Euro da erste Beratung i.S.d. § 20 Abs. 1 S. 2 BRAGO 

keine höhere Gebühr als 180,00 Euro

2. Pauschsatz § 26 S. 2 BRAGO für Entgelte für Post- 

und Telekommunikationsdienstleistungen* 20,00 Euro

Anwaltsgebühren – netto 200,00 Euro

3. 16 % Umsatzsteuer § 25 Abs. 2 BRAGO (Steuer-Nr. ...) 32,00 Euro

232,00 Euro

(* Der Pauschsatz kann nur verlangt werden, wenn im Rahmen des Beratungsmanda-

tes tatsächlich Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen aufge-

wandt wurden.)

Ich bitte um Überweisung des Endbetrages auf mein Honorarkonto bei der... Bank,

Kto.-Nr. ..., BLZ....

Rechtsanwalt



erfüllt wird: 

1. Der Rechtsanwalt wird tätig in einer

von einem Gericht oder einer Behörde 

angeordneten mündlichen Verhand-

lung

oder

2. der Rechtsanwalt führt im Einver-

ständnis des Auftraggebers - vor ein-

em Gericht oder einer Behörde eine 

Besprechung - mit dem Gegner oder 

einem Dritten eine Besprechung

oder

3. der Rechtsanwalt wirkt bei einer Be-

sprechung mit den auftraggebenden 

Gesellschaftern, im Hinblick auf die

- Gestaltung eines Gesellschafterver-

trages mit

- oder bei Auseinandersetzungen von 

Gesellschaften oder Gemeinschaften.

Nur der Rechtsanwalt, der an der münd-

lichen Verhandlung/Besprechung mit-

wirkt, kann die Besprechungsgebühr

verdienen. Der Rechtsanwalt muss also

bei den Verhandlungen oder Besprech-

ungen anwesend sein. Es ist aber nicht

erforderlich, dass er selbst das Wort er-

greift; es ist ausreichend, wenn er als

Berater oder Beobachter der Verhand-

lung/Besprechung beiwohnt. 

Die Besprechung kann auch fernmünd-

lich erfolgen. Allerdings entsteht die

Besprechungsgebühr nicht für eine ein-

fache mündliche oder fernmündliche

Nachfrage (etwa nach dem Stand der

Sache). 

Die Besprechung muss über tatsächliche

oder rechtliche Fragen geführt werden;

eine Besprechung über Verfahrensfragen

ist ausreichend (etwa die Besprechung

mit dem Sachbearbeiter beim Finanzamt

über die Frist zur Abgabe der Steuerer-

klärung). Die Besprechung mit dem

Auftraggeber löst in der Regel keine

Besprechungsgebühr aus; Ausnahme: 

die 3. Alternative des § 118 Abs. 1 Nr.

2 BRAGO = Besprechung mit den Auf-

traggebern im Hinblick auf die Gestal-

tung eines Gesellschaftsvertrages oder

die Auseinandersetzung von Gesell-

schaften oder Gemeinschaften. 

Beweisaufnahmegebühr

§118 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO 5/10 bis

!0/10 – Mittelgebühr – 7,5/10

Die Beweisaufnahmegebühr kann bei

einer Tätigkeit außerhalb eines gericht-

lichen oder behördlichen Verfahrens

nicht entstehen. Die Beweisaufnahme-

gebühr fällt nur dann an, wenn der

Rechtsanwalt an einer von einem Ge-

richt oder einer Behörde angeordneten

Beweisaufnahme mitwirkt. Sie kann an-

fallen, wenn der Rechtsanwalt tätig wird

etwa in einem Rechtsbehelfsverfahren

vor einer Behörde oder in einem Verfah-

ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Vergleichsgebühr

§ 23 BRAGO 15/10 oder 10/10

Für das Mitwirken beim Abschluss eines

Vergleiches i.S.v. § 779 BGB erhält der
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Rechtsanwalt eine Vergleichsgebühr

nach § 23 BRAGO. Die Vergleichsge-

bühr fällt in Höhe von 

- 15/10 an, wenn über den Gegenstand, 

über welchen sich verglichen wird, ein

gerichtliches Verfahren nicht anhängig

ist

- 10/10 an, wenn über den Gegenstand, 

über welche sich verglichen wird, ein 

gerichtliches Verfahren anhängig ist. 

Als Mitwirken i.S.d. § 23 BRAGO

reicht z.B. aus, wenn

- der Rechtsanwalt den Mandant über 

einen von der Gegenseite gemachten 

Vergleichsvorschlag berät, auch wenn 

der Mandant den Vergleich dann spä-

ter selbst abschließt

- ursächliches Mitwirken bei den 

Vergleichshandlungen

- Abschluss des Vergleiches für den 

Mandanten.

Die Vergleichsgebühr kann auch bei nur

außergerichtlicher Tätigkeit entstehen. 
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Muster – Liquidation – außergerichtliche Tätigkeit

Herrn/Frau/Firma

Kostenrechnung

Für die außergerichtliche Tätigkeit in der Angelegenheit gegen die ...wegen

Geltendmachung Ihres Anspruches aus der Rechnung vom ...über....

Anwaltsgebühren: 

Gegenstandswert: 15.000,00 Euro

1. 8/10 Geschäftsgebühr §§ 11,12,118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO 452,80 Euro

2. 5/10 Besprechungsgebühr §§ 11,12,118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO 283,00 Euro

3. 15/10 Vergleichsgebühr §§ 11, 23 Abs. 1 S. 1 BRAGO 849,00 Euro

4. Pauschsatz § 26 S. 2 BRAGO für Post- und Tele-

kommunikationsdienstleistungen 20,00 Euro

5. Dokumentenpauschale § 27 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BRAGO

14 Fotokopien à 0,50 Euro 7,00 Euro

Anwaltsgebühren – netto - 1.611,80 Euro

6. 16 % Umsatzsteuer § 25 Abs. 2 BRAGO (Steuer-Nr. ...) 257,89 Euro

1.869,69 Euro

Ich bitte um Überweisung des Endbetrages auf mein

Honorarkonto bei der....Bank, Kto.Nr. ..., BLZ....

Rechtsanwalt



Anrechnung gem. § 118 Abs. 2

BRAGO

Die Geschäftsgebühr, niemals aber eine

Besprechungs- oder Beweisaufnahme-

gebühr ist gem. § 118 Abs. 2 BRAGO

anzurechnen auf die in einem nachfol-

genden gerichtlichen oder behördlichen

Verfahren entstehende Betriebsgebühr.

Dies aber nur dann, wenn

- derselbe Rechtsanwalt / dieselbe Sozie-

tät (oder Partnerschaft) den Mandanten

sowohl außergerichtlich als auch in 

dem nachfolgenden gerichtlichen oder 

behördlichen Verfahren vertritt. 

- die außergerichtliche Tätigkeit und 

die Tätigkeit in dem nachfolgenden 

gerichtlichen oder behördlichen Ver-

fahren sich gegen denselben Gegner 

richtet.

- die Geschäftsgebühr für eine Tätigkeit

außerhalb eines gerichtlichen oder be-

hördlichen Verfahrens entstanden ist. 

- das gerichtliche oder behördliche Ver-

fahren der außergerichtlichen Tätig-

keit nachfolgt. 

- der Gegenstand der außergerichtlichen

Tätigkeit und der Gegenstand des 

nachfolgenden gerichtlichen oder be-

hördlichen Verfahren derselbe ist.

- zwischen der außergerichtlichen Tätig-

keit und dem nachfolgenden gericht-

lichen oder behördlichen Verfahren ein

zeitlicher Zusammenhang besteht.

Bei nur teilweiser Identität der Gegen-

stände verbleiben Gebührenteile von der

entstandenen Geschäftsgebühr, die nicht

anzurechnen sind. Dies gilt auch dann,

wenn der Gebührensatz der Betriebsge-

bühr des nachfolgenden gerichtlichen

oder behördlichen Verfahrens geringer

ist, als der Gebührensatz der für die

außergerichtliche Tätigkeit angefallenen

Geschäftsgebühr. 

(Ausführlich z.B. Enders, JurBüro 1999,

507 ff und 561 ff und 617 ff auch mit

Berechnungsbeispielen.)
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Grundzüge der
Anwaltshaftung
und Berufshaft-
pflichtversicherung

Grundlage der Haftung: 

das Anwaltsmandat

Das Anwaltsmandat ist ein Geschäfts-

besorgungsvertrag; in der Regel ein

Dienst-, ausnahmsweise ein Werkvertrag. 

Anspruchsgrundlage für Schadensersatz-

ansprüche: §§ 241 Abs. 2, 280 BGB n.F.

(ggf. auch deliktische Ansprüche). 

Für Verschulden von Hilfspersonen

Haftung gem. § 278 BGB (bzw. § 831).

Anspruchsvoraussetzungen: objektive

Pflichtverletzung, Verschulden, Schaden,

Kausalität. 

Im Regelfall kommt ein umfassendes

Mandat zustande; der Mandatsinhalt

kann jedoch beschränkt werden. Für die

Verjährung von Schadensersatzansprü-

chen gegen Anwälte gilt die Spezialvor-

schrift des § 51 b BRAO.

Hauptpflichten des Anwalts aus dem

Mandatsverhältnis

"Der um Rat gebetene Anwalt ist seinem

Auftraggeber zu einer umfassenden

und erschöpfenden Belehrung ver-

pflichtet. Er muss den ihm vorgetrage-

nen Sachverhalt dahin prüfen, ob er

geeignet ist, den vom Auftraggeber

erstrebten Erfolg herbeizuführen. 

Dem Mandanten hat der Anwalt diejeni-

gen Schritte zu empfehlen, die zu dem

erstrebten Ziel führen können. Er muss

den Auftraggeber vor Nachteilen be-

wahren, soweit solche voraussehbar und

vermeidbar sind. Dazu hat der Anwalt

seinem Mandanten den sichersten Weg

vorzuschlagen und ihn über mögliche

Risiken aufzuklären, damit der Man-

dant eine sachgerechte Entscheidung

treffen kann. Zweifel und Bedenken,

zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss

der Anwalt darlegen und mit seinem

Auftraggeber erörtern." (BGH, NJW

1995, 449)

a) Sachverhaltsaufklärung

Der Anwalt muss den ihm vorgetrage-

nen Sachverhalt auf Relevanz prüfen 

und ggf. durch Nachfragen vervoll-

ständigen. Von der Wahrheit des ihm 

mitgeteilten Sachverhalts darf er aus-

gehen, so lange er keinen Anlass zum 

Zweifel hat. Rechtliche Wertungen 

des Mandanten und juristische Termi-

ni darf er nicht ungeprüft überneh-

men.

b) Rechtsprüfung

Der Anwalt muss sämtliche für den 

Fall relevanten Rechtsnormen ermit-
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teln und richtig anwenden; ggf. auch 

neue Gesetze und ausländisches 

Recht. Von ganz seltenen Ausnahmen 

abgesehen wird ihm jeder Fehler als 

schuldhaft zugerechnet. Bei der 

Rechtsauslegung hat er sich grds. an 

der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung zu orientieren.

c) Beratung und Belehrung des 

Mandanten

Ein zentraler Bereich der anwaltlichen

Tätigkeit ist die Beratung und Be-

lehrung des Mandanten. Besonders 

zu nennen sind die Aufklärung über 

das Prozessrisiko oder drohende Ge-

fahren (z. B. Konsequenzen zögerlich-

en Handelns), die Beratung beim Ver-

gleichsschluss (pro und contra ggü. 

den Chancen und Risiken einer strei-

tigen Entscheidung) und bei Mandats-

ende (insbesondere bei vorzeitigem) 

z. B. über laufende Fristen, anstehen-

de Termine und Maßnahmen zu deren

Wahrung. Die Beratung soll den Man-

danten in die Lage versetzen, Ent-

scheidungen selbst und eigenverant-

wortlich zu treffen.

d) Der "sicherste Weg"

Bei mehreren Handlungsalternativen 

muss der Anwalt den "sichersten 

Weg" beschreiten bzw. dem Mandan-

ten empfehlen. Ist z. B. nicht mit 

letzter Sicherheit aufklärbar, wann 

eine Verjährungsfrist zu laufen begon-

nen hat oder welche Frist einschlägig

ist, muss der Anwalt von dem frühest-

möglichen Verjährungseintritt ausgehen

und dementsprechend handeln.

Wahrung von Fristen und

Organisation des Anwaltsbüros

Ca. 40 % der uns gemeldeten Haft-

pflichtfälle beruhen auf Fristversäumnis-

sen (Siehe Checkliste "So führen Sie Ihr

Fristenbuch nach der ZPO-Novelle rich-

tig). Bei vielen prozessualen Fristen be-

steht die Möglichkeit der Wiederein-

setzung in den vorigen Stand, wenn die

Fristversäumung weder durch die Partei

noch durch den Prozessbevollmächtigten

verschuldet wurde. In solchen Fällen

sollte man unverzüglich die Berufs-

haftpflichtversicherung einschalten,

damit nicht der Versicherungsschutz wg.

Obliegenheitsverletzung gefährdet wird

(siehe unten Berufshaftpflichtversicher-

ung). Die Schadenabteilungen der Ver-

sicherer verfügen über nützliches Spe-

zialwissen, das oft noch zur Rettung bei-

tragen kann.

Haftung gegenüber Nichtmandanten

Auch ggü. Nichtmandanten kann sich

eine Haftung ergeben. Zu denken ist

insbesondere an eine Schutzwirkung des

Mandats zugunsten Dritter (insbes. An-

gehöriger), z. B. bei erb- und familien-

rechtlichen Mandaten, aber auch an

Sachwalterhaftung und Prospekthaftung.

Gefährlich sind auch Auskünfte an Drit-

te z. B. über die vermeintliche Bonität
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des Mandanten. Zu Einzelheiten der

Dritthaftung s. Zugehör, NJW 2000,

1601.

Haftung bei Sozietäten 

und Scheinsozietäten

Gem. § 51 a Abs. 2 S. 1 BRAO haften

bei Sozietäten sämtliche Sozien ggü.

dem Geschädigten gesamtschuldne-

risch und unbeschränkt mit ihrem Pri-

vatvermögen neben dem Sozietätsver-

mögen. Das Gleiche gilt für Scheinso-

zietäten: Wer auf dem Briefkopf und/

oder Kanzleischild einer Kanzlei nach

außen in Erscheinung tritt, haftet im

Außenverhältnis wie ein echter Sozius,

unabhängig davon, ob er in Wirklich-

keit nur angestellter Anwalt oder freier

Mitarbeiter ist oder ob im Innenverhält-

nis nur eine Bürogemeinschaft besteht

(BGH, NJW 1999, 3040 m. w. N.). Ob

die Verwendung der Bezeichnung 

"Bürogemeinschaft" auf dem Briefkopf

geeignet ist, den Rechtsschein einer

Sozietät zu zerstören, ist zu bezweifeln.

Haftungsbeschränkungen

Anwälte können ihre Haftung durch ver-

tragliche Vereinbarung mit dem Man-

danten gem. § 51 b BRAO betragsmä-

ßig und/oder personell begrenzen, aber

nie völlig ausschließen. Unabhängig da-

von ist auch die Wirksamkeit von Haf-

tungsbeschränkungsvereinbarungen um-

stritten. Jedenfalls sind viele kritische

Punkte zu beachten. Daneben besteht

die Möglichkeit der Haftungsbegren-

zung durch Rechtsformwahl (Partner-

schaftsgesellschaft, RA-GmbH oder RA-

AG). Zu Einzelheiten s. Grams, AnwBl

2001, 233 und 292.

Berufshaftpflichtversicherung

Es besteht eine gesetzliche Pflichtver-

sicherung für Vermögensschäden gem. 

§ 51 BRAO; der Nachweis ist Zulas-

sungsvoraussetzung (§ 12 Abs. 2 S. 3

BRAO). Die Mindestversicherungssum-

me beträgt 250.000 EUR; ob dies aus-

reicht, sollte sorgfältig und regelmäßig

geprüft werden. Zu Anbietern und Prä-

mien s. Braun, BRAK-Mitt. 2002, 150,

154.

Bei Sozietäten (und Scheinsozietäten!

s. oben 5.) ist § 12 AVB zu beachten.

Der Versicherungsfall eines Sozius gilt

als Versicherungsfall aller Sozien. Sind

die (Schein-) Sozien bei unterschiedlich-

en Versicherern versichert, tritt jeder

Versicherer mit einer anteiligen Durch-

schnittsleistung ein. Unterschiedlich

hohe Versicherungssummen können zu

Deckungslücken führen. Juristische Mit-

arbeiter, die nicht auf dem Briefkopf als

Scheinsozien in Erscheinung treten (z.B.

angestellte Anwälte, freie Mitarbei-

ter), sind unter der Versicherung des

Dienstherrn gegen Prämienzuschlag mit-

zuversichern. Daneben müssen sie –

schon für ihre Zulassung – eine eigene

Police unterhalten, die für eigene Man-

date Deckung bietet. Da es sich hierbei

i. d. R. um eine Nebentätigkeit handelt,
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wird entsprechender Rabatt gewährt.

Gem. § 153 VVG, § 5 AVB besteht die

Pflicht zur unverzüglichen Anzeige

eines Versicherungsfalls. Ein Versicher-

ungsfall liegt bereits dann vor, wenn der

Anwalt Kenntnis erlangt, dass ihm mög-

licherweise ein Fehler unterlaufen sein

könnte, der evtl. zu einem Vermögens-

schaden des Mandanten oder Dritter

führt. Es besteht ein Anerkenntnisver-

bot (§ 62 VVG, § 5 AVB). Obliegen-

heitsverletzungen gefährden den Ver-

sicherungsschutz (§ 6 AVB).

Weiterführende Literatur:

Axmann (Hrsg.) Starthandbuch für

Rechtsanwälte, 2002

Borgmann/Haug Anwaltshaftung, 3. Aufl.

1995 (4. Aufl. in Vorbereitung)

Zugehör (Hrsg.) Handbuch der Anwalts-

haftung, 1999 

Rubrik "Pflichten und Haftung des

Anwalts" in BRAK-Mitt., mitgeteilt von

der Allianz Versicherungs-AG

Rubrik "Haftpflichtfragen" in AnwBl,

mitgeteilt von der Allianz Versicher-

ungs-AG
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Qualitätsmanage-
mentsysteme im
Anwaltsbüro: 
Sinnvoller Nutzen
oder unsinniger
Aufwand?

Wer Anwalt in einer Kanzlei wird, muss

auch gleichzeitig Unternehmer werden,

weshalb er gut beraten ist, sich mit

Qualitätsmanagementsystemen zu befas-

sen. Ein QM-System für Anwälte behan-

delt keine anwaltlichen Tätigkeiten,

macht den Anwalt aber in den wichtig-

sten Punkten zum Unternehmer.

Zunächst müssen im Qualitätsmanage-

mentsystem die wichtigsten Prozess-

gruppen definiert und deren Wechsel-

wirkung beschrieben werden. 

Die genaue Bestimmung der Wertschöpf-

ungsprozesse legt fest, welche Aufgaben

der Anwalt und welche Aufgaben der

Mitarbeiter übernimmt. (z.B. OWI-

Sachen: Anwalt ist nur bei der Einlas-

sung und in der HVH tätig; alle anderen

Aufgaben werden von den Mitarbeitern

erledigt.)

Die Definition der Prozesse und ihr

Zusammenwirken sind Grundlage für

einfache Geschäftsabläufe. Auf ihrer

Grundlage können Zeit- und Geld-

vorteile erschlossen und dem Anwalt

ausreichend Zeit zur Verfügung ge-

stellt werden, um verantwortlich die

Funktion der Kanzleileitung zu erfül-

len.

Die Kanzleileitung muss stets ihrer Vor-

bildfunktion gerecht werden (Verpflich-

tung der Leitung). Berufsstarter sollten

Alleinstellungsmerkmale strategisch pla-

nen und entwickeln und sich dabei an

ihrer Person, an ihrem persönlichen Um-

feld, aber auch an dem Kanzleiumfeld

ausrichten. Zudem muss für eine erfolg-

reiche Kundenorientierung die Bestim-

mung der Qualitätsziele vorgenommen

und dabei ermittelt werden, was die

Mandanten erwarten und wahrnehmen.

Wer weiß, was seinen Kunden wichtig

ist, kann dafür sorgen, dass der Kunde

zufrieden ist und den Anwalt empfiehlt.

Aus alldem können strategische Erfolgs-

positionen erarbeitet werden. Wenn alle

Überlegungen schriftlich fixiert werden,

entsteht ein Leitbild der Kanzlei, in

dem konkret gesagt wird, was gewollt

ist, und das die Grundlage für ein ge-

meinsames Handeln aller Kanzleibetei-

ligten bildet.

Die Kundenorientierung verschafft

die notwendige Nähe zum Mandan-

ten, um die entsprechende Wirkung

erzielen zu können. Wenn der Man-

dant den Anwalt als sympathisch und

erfolgreich empfindet, entsteht die
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angestrebte Mandantenbindung. Zu-

dem wird dieser Mandant Sie weiter-

empfehlen.

Management von Ressourcen heißt 

die Sicherstellung von allen notwendi-

gen Sachmitteln und die Gewährleitung

einer ausreichenden Ausbildung der

Mitarbeitet für ihre Aufgaben. Alle Mit-

arbeiter sollten über das Bewusstsein

verfügen, dass sie ein wichtiger Bestand-

teil des QM-Systems sind. Die Fortbil-

dung aller Beteiligten auf der Basis stra-

tegischer Überlegungen, um die Kanz-

leileistung stets auf einem hohen Niveau

zu halten, ist gleichfalls Bestandteil der

Norm, kann aber auch ausgeweitet wer-

den zur Umverteilung weiterer Aufga-

ben vom Anwalt auf Mitarbeiter, um

dem Anwalt Zeit für die Kanzleient-

wicklung zu verschaffen. (vgl. vorheriges

Beispiel OWI-Sachen) Eine Schulung

der Mitarbeiter sorgt dafür, dass Mitar-

beiter die Aufgaben fehlerfrei erfüllen

können. Die Wirksamkeit der Schulung

muss vor der Freigabe der veränderten

Abwicklung kontrolliert und festgestellt

und von diesem Moment an auch tat-

sächlich gelebt werden. Die Geschlos-

senheit eines QM-Systems bei der Ab-

deckung notwendiger Bereiche zeigt sich

auch dadurch, dass ein QM-System auch

Regelungen zur Infrastruktur verlangt.

Die Buchhaltung ist hier exemplarisch

zu nennen. Die Kanzlei wird kein Geld

mit der Buchhaltung verdienen und

doch eine gut funktionierende Buchhal-

tung benötigen, um erfolgreich zu sein. 

Es sind die Mitarbeiter, deren persön-

licher Einsatz bei der Umsetzung

durchdachter Arbeitsabläufe die Leis-

tung der Kanzlei wesentlich prägt

und aufrechterhält. Abgestimmte Re-

gelungen von Nebenprozessen opti-

mieren die Kanzleiwirkung.

Bei der Produktion und Dienstleis-

tungserbringung wird zunächst ein

immer gleiches Verfahren bei der Auf-

tragsannahme geregelt. Zudem ist der

Wille des Mandanten exakt zu ermitteln,

so dass kein Zweifel an dem vom Man-

danten gewünschten Ergebnis bestehen

kann. Eine zusätzliche Prüfung beant-

wortet die Frage, ob das Ziel des Man-

danten überhaupt erreicht werden kann,

damit unterschiedliche Auffassungen

von Auftrag und Zielsetzung und deren

Erreichbarkeit zwischen Anwalt und

Mandant ausgeschlossen werden können.

Dies gilt auch, wenn Änderungen des

Auftrages notwendig sind. Ein wichtiger

Punkt ist die Kommunikation mit dem

Mandanten, deren Regelung zu einer

klaren Verständigung im Schriftverkehr

führt und ein immenses Verbesserungs-

potenzial bei der Telefonabwicklung er-

schließt. Dies wird durch ein geordnetes

Beschwerdemanagement, einen abge-

stimmten Außenauftritt mit Kanzleilogo

und durch einen Internetauftritt auf der

Basis Ihres individuellen Kanzleiauf-

tritts abgerundet. Es geht darum, dass
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die Kanzlei jede Möglichkeit wahr-

nimmt, dem Mandanten ihre Stärken

mitzuteilen und dabei die Botschaft zu

vermitteln, warum eine Zusammenarbeit

mit der Kanzlei für ihn wichtig und

richtig ist. Dies bedeutet auch, dass alle

Marketingaktivitäten bei der Kommu-

nikation mit dem Kunden behandelt

werden. 

Bei der Entwicklung neuer Leistungen

sorgt das QM-System dafür, dass der An-

walt mit offenen Augen durchs tägliche

Leben geht und Chancen erkennt, neue

anwaltliche Dienstleistungen zu ent-

wickeln und anzubieten. 

Die exakte Beschreibung der Arbeits-

abläufe minimiert Fehlerquellen und

bewirkt mit einer geordneten Kun-

denkommunikation sowie adäquaten

Kooperationen eine funktionierende

Routine auf hohem Niveau. Marke-

ting und neue Leistungen sorgen für

die Entwicklung der Kanzlei.

Die Messung, Analyse und Verbes-

serung verfolgt die systematische Fest-

stellung, ob die Mandanten auch mit der

Leistung des Anwalts zufrieden sind.

Die Möglichkeiten hierfür sind vielfäl-

tig. Sie beginnen bei der Ermittlung von

Fallzahlen und enden mit einer aufwän-

digen Mandantenbefragung.

Auf dieser Grundlage lässt sich auch

sehr effizient Controlling betreiben, um

darüber hinaus für die notwendige Da-

tenanalyse Kennzahlen zu erhalten. Hier

sollten unbedingt die Ergebnisse ver-

schiedener Zeiträume gegenübergestellt

werden, so dass auch Entwicklungen 

erkannt werden können. Dazu ist von

nicht geringer Bedeutung, dass mit ein-

em wirklichen Fehlermanagement ein

Verfahren in Gang gesetzt wird, das da-

zu führt, dass sich kein Fehler wieder-

holt. Wenn darüber hinaus auch noch

die Einsicht besteht, dass nichts so gut

ist, als dass man es nicht noch verbes-

sern könnte, führt dies zu einer regelmä-

ßigen Infragestellung der geschaffenen

Arbeitsabläufe, die notwendig ist, um

das Ziel der ständigen Verbesserung zu

erreichen. 

Wer seinen Erfolg ständig in Frage

stellt, wird auch das Gute noch ver-

bessern können. Die Einholung von

Bewertungen der Mandanten ermög-

licht es, Schlechtes zu erkennen und

genaue Korrekturen vorzunehmen.

Die Installation eines QM-Systems ist

nicht automatisch mit einem hohen Auf-

wand verbunden. Ein vollständiges,

funktionierendes System kann mit rela-

tiv einfachen Mitteln erreicht werden.

Die Behebung von Schwachstellen oder

die bevorzugte Behandlung einzelner

Gestaltungsteile, die als Verbesserungs-

potential erkannt wurden, stellen das

Pflichtprogramm dar und werden zu

schnellen Erfolgen führen. Wenn auf

diese Weise die Leistungsfähigkeit der
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Kanzlei verbessert wurde, können im

Rahmen der Kür auch die Punkte ange-

packt werden, die schon gut laufen, aber

auch noch durch Verfeinerung verbessert

werden können. Daneben gibt es auch

die Möglichkeit, auf der Basis eines

Musterhandbuchs die notwendigen Do-

kumente individuell zu überarbeiten, so-

dass nur wenige Dokumente völlig neu

erstellt werden müssen, was viel Zeit

spart.

Die Erarbeitung der Inhalte eines

QM-Systems und damit die Erstellung

eines Kanzleihandbuchs ist in einem

vertretbaren Zeitaufwand neben der

beruflichen Tätigkeit zu bewältigen.

Die Vorteile, mit denen sich eine Kanz-

lei mit einem QM-System von einer

Kanzlei ohne QM-System unterscheidet,

können konkret benannt werden. 

Es handelt sich aus heutiger Sicht wegen

der geringen Verbreitung von QM-Sys-

temen in Anwaltskanzleien um Allein-

stellungsmerkmale.

Wichtige Bausteine des QM-Systems

sind:

• Kanzleimanagement

• Qualitätsziele der Kanzlei / Leitbild

• Beschwerde- und Fehlermanagement 

(Fehler passieren nur ein Mal.)

• Jede Leistung steht unter ständiger 

Kontrolle eines Anwalts.

• Eindeutige, transparente Abläufe für 

Anwälte und Mitarbeiter

• Regelmäßige, selbstkritische Bewer-

tung der eigenen Organisation

• Vorbildfunktion der Kanzleiführung

• Aus- und Weiterbildung

• Ständige fachliche und sonstige 

Weiterbildung der Mitarbeiter

• Regelmäßige Bewertung der 

Mitarbeiter

• Leichte Einarbeitung neuer 

Mitarbeiter

• Ständige Weiterbildung der Anwälte 

in den Fachbereichen

• Kommunikation

• Neueste Technik und Anlagen

• Funktionierende Telefonabwicklung

• Funktionierende interne 

Kommunikation

• Sinnvolle Kommunikation mit den 

Kunden

• Kooperationen

• Zusammenarbeit nur mit Dritten, die

eigene Leistungsstärke und -bereit-

schaft erfüllen

• Arbeitsabläufe

• Best-Practice Verfahren für 

Arbeitsabläufe

• Mitarbeiter sind jederzeit in der 

Lage, Auskünfte (nicht Rechtsaus-

künfte) zu erteilen und einen not-

wendigen Kontakt zwischen Mandant

und Anwalt herzustellen.

• Neue Mandate werden innerhalb von 
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?? Stunden bearbeitet – in Eilfällen 

früher oder sofort.

• In jeder Sache erfolgt eine exakte 

Auftragsdefinition, sodass ein kon-

kreter Vergleich zwischen Auftrag 

und Ergebnis erfolgen kann: Erfolgs-

und Zufriedenheitskontrolle (Zielver-

einbarung)

• Eingangsbearbeitung (Post, Telefon-

aufträge) innerhalb von ?? Stunden - 

in Eilfällen früher oder sofort. 

Ausnahme: schwierige Aufgaben mit 

notwendigen Recherchen

• Tagesaktuelles Fristen- und 

Wiedervorlagensystem

• Buchhaltungsmanagement: sofortige 

Abwicklung aller Zahlungen

• Hohe Liquidität durch effektives 

Mahnwesen

• Sonstiges

• Datensicherung: Desaster-Recovery-

System

• Arbeitsumfeld und Ausstattung ent-

sprechen modernem Standard

• Kanzlei-, Anwalts- und 

Mitarbeiterbesprechungen

• Kundenzufriedenheit – Mandanten-

befragungen – Kennzahlen

• Ständige Verbesserung / Auswertung 

von Qualitätsdokumenten

• Vergleich der Messergebnisse ermög-

licht Entwicklungsbetrachtung

• interne Audits ( Planung – Fragebo-

gen – Berichte – Qualitätsverbesser-

ungen)
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Werbung für
Rechtsanwälte –
Was ist erlaubt?

Die Standesregeln vergangener Zeiten

liefen praktisch auf ein Werbeverbot

hinaus. Seit Geltung des neuen Berufs-

rechts ist Werbung für den Rechtsan-

walt grundsätzlich erlaubt. Die berufs-

rechtlich entscheidende Norm findet

sich in § 43 b BRAO. Dort heißt es:

Werbung ist dem Rechtsanwalt nur erlaubt,

soweit sie über die berufliche Tätigkeit in

Form und Inhalt sachlich unterrichtet und

nicht auf die Erteilung eines Auftrages im

Einzelfall gerichtet ist.

Weitere Regelungen zur Werbung fin-

den sich in den §§ 6-10 der Berufsord-

nung.

Darüber hinaus hat die Rechtsprechung

zur Auslegung des Werberechts in zahl-

reichen Entscheidungen beigetragen.

Gegenwärtig kann man von Folgendem

ausgehen:

• Werbung ist dann unzulässig, wenn

sie über das Bemühen auf die Gewin-

nung eines einzelnen Klienten hin-

aus auf die Erteilung eines konkre-

ten Mandates im Einzelfall (z.B. an-

lässlich eines Unfalls) gerichtet ist.

• Die Werbung muss sachlich und 

berufsbezogen sein.

• Abgesehen von der Angabe von 

Fachanwaltschaften ist die Benen-

nung von Teilrechtsgebieten nur 

mit der Angabe von "Interessens- 

oder Tätigkeitsschwerpunkten" zu-

lässig. Die Benennung von Interes-

sensschwerpunkten setzt besondere

Kenntnisse voraus, die beispiels-

weise auch schon im Studium, 

durch vorherige Berufstätigkeit 

oder Veröffentlichungen erworben 

wurden. Die Angabe von Tätigkeits-

schwerpunkten macht darüber hin-

aus eine mindestens zweijährige an-

waltliche Zulassung sowie nachhal-

tige Tätigkeit auf diesem Gebiet zur

Bedingung. Mehr als fünf Benen-

nungen insgesamt sind unzulässig, 

maximal drei dürfen Tätigkeits-

schwerpunkte sein!

• Irreführende Angaben sind unzu-

lässig. Das gilt insbesondere für die

Werbung mit Selbstverständlichkei-

ten, die das rechtsuchende Publi-

kum nicht als solche erkennt.

• Ein Anwalt darf für seine Informa-

tionswerbung grundsätzlich alle 

Werbeträger nutzen.

- Anzeigen

Anzeigen sind zulässig und nicht auf

bestimmte Anlässe beschränkt.
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- Briefbogen

Farben, Embleme, Logos dürfen 

grundsätzlich verwendet werden, so-

fern sie nicht marktschreierisch wir-

ken oder nichts mit der beruflichen 

Tätigkeit zu tun haben (vergl. ein-

schränkend LG Düsseldorf AnwBl. 

1999, 266).

- Internet

Grundsätzlich kann ein Rechtsanwalt

sein Angebot auch im Internet dar-

stellen. Die Belegung von Domains 

mit Rechtsgebieten, wie z.B. Schei-

dungsrecht, ist aber wettbewerbswid-

rig. Die Bestimmungen des UWG 

sind hier besonders zu beachten!

- Kanzleischilder

Kanzleischilder können nach Größe 

und Aussehen so gestaltet und platz-

iert werden, wie der Anwalt es für 

richtig hält. Unzulässig sind ledig-

lich marktschreierische Übertreibun-

gen. Die Verwendung zusätzlicher 

Berufs- und Tätigkeitsbeschreibung-

en auf einem Praxisschild ist nur mit

der Bezeichnung als Tätigkeits- und 

Interessensschwerpunkt möglich (§ 7

BO).

- Kooperationen

Bestehende Kooperationen können 

nach außen kundgetan werden. Eine 

Angabe auf dem Praxisschild über 

eine tatsächlich nichtbestehende und 

im Übrigen untersagte Zusammen-

arbeit, wie z.B. mit einem Unterneh-

mensberater, ist irreführend und be-

rufswidrig (OLG Düsseldorf BRAK-

Mitt. 1996, 172).

- Praxisbroschüren

Die zahlenmäßigen Beschränkungen 

aus § 7 BO für Hinweise zu Interes-

sen- und Tätigkeitsschwerpunkten 

gelten für Praxisbroschüren nicht. 

Vielmehr können Rechtsanwälte in 

Praxisbroschüren das gesamte Tätig-

keitsspektrum ihrer Kanzlei darstel-

len. Praxisbroschüren dürfen nicht 

nur an den Mandanten, sondern auch 

an potenzielle Mandanten versandt 

werden.

- Rundschreiben

Rundschreiben dürfen, wenn sie 

nicht auf den Erwerb eines konkreten

Mandates, sondern lediglich auf die 

Gewinnung von Mandanten gerichtet

sind, in gleicher Weise wie Praxis-

broschüren gestaltet und verteilt 

werden.

- Stapelvollmachten

Stapelvollmachten sind Vollmachts-

formulare, die zur Verwendung für 

unbestimmte Auftraggeber hinterlegt

oder anderen Personen überlassen 

werden. Ihre Verwendung ist unzu-

lässig.

- Verzeichnisse

Die Aufnahme des Rechtsanwalts in 
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Verzeichnisse, wie die von Anwalts-

suchdiensten oder Telefonbücher und

Gelbe Seiten, ist zulässig. Hinweise 

auf Spezialgebiete der anwaltlichen 

Tätigkeit müssen § 7 BO entspre -

chen.
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Durchsuchung von
Anwaltskanzleien
und Beschlagnah-
me von Mandan-
tenunterlagen

Häufig sollte es nicht vorkommen, aber

wenn bei Ihnen die Polizei vor der Tür

steht, sollten Sie genau wissen, wie Sie

sich zu verhalten haben. 

• Geben Sie freiwillig keine 

Mandantenunterlagen heraus!

Der Rechtsanwalt, der seine Handakte 

ohne Wissen und Zustimmung des 

Mandanten freiwillig zur Verfügung 

stellt oder herausgibt, verletzt seine 

Verschwiegenheitspflicht (§ 43 a Abs. 

2 BRAO, § 2 BO) und begeht Ge-

heimnisverrat (§ 203 StGB). 

Er vereitelt mit der freiwilligen He-

rausgabe spätere Beschwerdemöglich-

keiten für sich und für den Auftrag-

geber.

• Achten Sie darauf, dass die Beam-

ten in dem Durchsuchungs- oder 

Beschlagnahmebericht vermerken, 

die Gegenstände seien "nicht frei-

willig herausgegeben" worden!

• Fotokopieren Sie die beschlagnahm-

ten Schriftstücke vor der Mitnahme

durch die Beamten!

• Halten Sie die Personalien der 

Beamten schriftlich fest!

• Überprüfen Sie den 

Durchsuchungsbeschluss!

Die Anordnung der Durchsuchung und

Beschlagnahme bestimmter Gegen-

stände aus der Kanzlei eines Anwalts 

ist nur dann zulässig, wenn der Durch-

suchungsbeschluss den gesuchten Ge-

genstand konkret bezeichnet (§ 103 

StPO).

• Geben Sie keine Unterlagen heraus,

die schriftliche Mitteilungen zwi-

schen dem Mandanten und Ihnen 

enthalten oder Aufzeichnungen 

über die Ihnen anvertrauten oder 

sonst bekannt gewordenen Tatsa-

chen im Zusammenhang des Falles!

Hierfür gilt das Zeugnisverweiger-

ungsrecht. Alle diese Gegenstände und

Tatsachen sind somit beschlagnahme-

frei (§ 97 Abs. 1 Ziffer 2 und 3 StPO, 

vgl. aber auch § 97 Abs. 2 StPO).

• Bei Beschlagnahmung Ihrer Hand-

akten, müssen Sie die Beamten auf 

die Rechtswidrigkeit ihres Vorge-

hens hinweisen!

Dies gilt erst recht für Amtshandlung-

en ohne richterlichen Beschluss unter 

dem Gesichtspunkt Gefahr im Verzuge.
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Der Anwalt wird sorgfältig zu prüfen 

haben, ob und in welcher Form er Wi-

derstand gegen nach seiner Überzeu-

gung rechtswidrige Maßnahmen leistet

(§ 113 StGB).

• Achten Sie darauf, dass Polizeibe-

amte Ihre Papiere sowie Ihre Hand-

akten nicht durchsehen!

Dieses Recht steht ausschließlich der 

Staatsanwaltschaft zu (§ 110 StPO), 

wobei nach Auffassung des Amtsge-

richts Hanau (NJW 1089, S. 1493 und

Nack in Karlsruher Kommentar, 

Rdziff. 15 zu § 97 StPO) schriftliche 

Mitteilungen zwischen Verteidiger 

und Beschuldigtem die Staatsanwalt-

schaft ohne eigene Durchsicht dem zu-

ständigen Richter zur Prüfung eines 

Beschlagnahmeverbots vorzulegen hat.

Die hier aufgezählten Beschränkungen

gelten nicht, wenn die zur Verweigerung

des Zeugnisses Berechtigten einer Teil-

nahme oder einer Begünstigung, Straf-

vereitelung oder Hehlerei verdächtigt

sind oder wenn es sich um Gegenstände

handelt, die durch eine Straftat hervor-

gebracht oder zur Begehung einer Straf-

tat gebraucht oder bestimmt sind oder

die aus einer Straftat herrühren (§ 97

Abs. 2 S. 3 StPO).

Im Übrigen wird auf das Urteil des

Europäischen Gerichtshofes für

Menschenrechte vom 16.12. 1992, NJW

1993, S. 718 hingewiesen.
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